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Regif~rungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Unterhaltsvorsdtußgesl!tz und 

das Redttspflegergesetz geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesgesetz vom 20. Mai 1976, BGBl. 
Nr. 250, über die Gewährung von Vorschüssen 
auf den Unterhalt von Kindern in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 403/1977 wird wie 
folgt geändert: 

1. Der § 3 Z 2 hat zu lauten: 

.. 2. eine wegen der laufenden Unterhaltsbeiträge 
im Inland geführte Exekution zur Hereinbrin­
gung auf das künftig fällig werdende Arbeits­
einkommen (§ 6 Abs. 3 Lohnpfändungsgesetz) 
oder, sofern der Unterhaltsschuldner offenbar 
nicht Bezieher eines Arbeitseinkommens im Sinn 
des Lohnpfändungsgesetzes ist, eine Exekution 
zur Sicherstellung (§ 372 EO) innerhalb von drei 
Monaten vor der Stellung des Antrags auf Vor­
schußgewährung die in dieser Zeit fälligen Unter­
haltsbeiträge nicht voll gedeckt hat; dabei sind 
hereingebrachte Unterhaltsrückstände auf den 
laufenden Unterhalt anzurechnen." 

2. Der § 4 hat zu lauten: 

,,§ 4. Vorschüsse sind auch zu gewähren, wenn 

1, zwar die Voraussetzungen des § 3 Z 1 ge­
geben sind, aber die Führung einer Exekution 
nach § 3 Z 2 aussichtslos scheint, besonders weil 
im Inland ein Drittschuldner oder ein Vermögen, 
dessen Verwertung einen die laufenden U nter­
haltsbeiträge deckenden Ertrag erwarten läßt, 
nicht bekannt ist; 

nach seinen Kräften offenbar zu einer Unterhalts­
leistung beziehungsweise einer höheren Unter­
haltsleistung nicht imstande; 

3. dem Unterhaltsschuldner auf Grund einer 
Anordnung in einem strafgerichtlichen Verfahren 
länger als einen Monat im Inland die Freiheit 
entzogen wird und er deshalb seine Unterhalts­
pflicht nicht erfüllen kann; 

4. dem mit der Klage auf Fest'stellung der 
Vaterschaft zu einem unehelichen Kind ver­
bundenen Begehren auf Leistung des gesetz­
lichen, Unterhalts, zumindest mit einem Teil­
betrag, oder, falls darüber ein Vergleich ge­
schlossen wurde, der Klage auf Feststellung ,der 
Vaterschaft in erster Instanz stattgegeben wor­
den ist, jedoch nur für die Dauer des Feststel­
lungsverfahrens. " 

3. In den § 5 wird folgende Bestimmung als 
zweiter Satz eingefügt: 

"Ein Fr,emdwährungbetrag ist auf Inlandswäh­
rung, aufgeru11idet auf volle Schillingheträge, um­
zurechnen; maßgebend ist der Geldkurs an dem 
der Bewilligung vorangegan~enen Werktag." 

4. Der § 6 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) In den Fällen des § 4 Z 2 und 3 sind, 
vorbehaltlich des § 7 Abs. 2, einem Kind monat­
lich 

1. bis zum Ende des vor Vollendung des 6. Le­
bensjahrs liegenden Monats ein Viertel, 

2. ab diesem Zeitpunkt bis zum Ende des vor 
Vollendung des 14. Lebensjahres liegenden Mo­
nats die Hälfte und 

3. ab diesem Zeitpunkt drei Viertel des im 
Abs. 1 festgesetzten Höchstbetrags, jeweils auf­
gerundet auf volle Schillingbeträge, zu gewäh­
ren." 

2. die Festsetzung des Unterhaltsbeitrags über- 5. Der § 7 hat zu lauten: 
haupt oder, falls der Exekutionstitel im Sinn des 

,,§ 7. (1) Das Gericht hat die Vorschüsse ganz § 3 Z 1, gerechnet vom Zeitpunkt der :Erlassung, 
I I ' h h h oder teilweise zu versagen, soweit ä ter a s drei Ja re ist, die Er ö t.mg des Unter-

haltsbeitrages aus Gründen auf Seite des Unter-, 1. in den Fällen der §§ 3, 4 Z 1 und 4 be_ 
haltsschuldners nicht gelingt, außer dieser ist gründete 'Bedenken bestehen, daß die im Exeku-
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2 276 der Beilagen 

tiol1sti1:el festge~etzte Unterhalt~pfli<:ht (noch) be­
steht Qder, der ge&et?\jclWl1 Umerhalt&pfHmt 
nicht entsprechend, zu hoch festgesetzt ist; 

2. in den Fällen' des l§ 4 Z 2 und 3 das Kind 
eigene Einkünfte hat oder unter Berücksichtigung 
seiner . Lebensverhältnisse selbsterhaltungsfähig 
ist. 

(2) Werden einem Kind Vorschüsse nach den 
§§ 3 oder 4 Z 1, 2 oder 4 gewährt und wird 

. dem Unterhaltsschuldner di.e Freiheit im Sinn 
des § 4 Z 3 entzogen, so ist dies kein Gru.p.d, 
die bisher gewährten Vorschüsse zu v.ersagen; 
in diesen Fällen sind die Vorschüsse so lange in 
der bisherigen Höhe weiter zu leisten, als nicht 
a.uf GruJ;ld eine~ Al;ltrags nacl;1 § 4 Z 3, der § Q 
1\bs. 2 an~uwel1dep. ist. 

(3) Vorschüsse düden nicht desh;tlb versagt 
werelen, weil die Unt.erl;1~ltsp.flicht eines sonst 
Unter hai ~spfl,ich tigen bes.teh t," 

6. Dem § 9 wird folgender Abs. 3, angefügt,: 

,,(3) Di.e Einstellung 4~r :Vor&chü~se iStke\~ 
Grund ?-\lr Beendigung dq Sa~walterschaft nach 
Abs. 2. IIn rall der Vorschußgewähru~g bloß 
n:;l<;h § 4 Z 2 oder 3 ist <iie B.ezirksverwaltungs-. 
behi,irde als be~ol;lderer S;t~waltler zuel1thebe-\1, 
Wenn sie ~ur purchset:z;ul;lg des Unterhalts an­
sPru<;h~ 4e~ J<inde~ nach der L~ge ~es f~ll~s. 
~i<;hts ~~iz\ltragen veJ:'~<,l,g:." . 

es sei dep.l;l, daß solche Umstände Tatpesta114s­
mer km<1,l!; de& § 4 Z 2 oder J oder eles. § 7 
Abs. 1 sind. 

(3) Der Rekurs an den Obersten Gerichtshof 
ist unzulässig." 

10. Der § 16 hat zu lauten: 

,,§ 16. (1) Der Beschluß, mit dem das Gericht 
die Vorschüsse bewilligt, ist sogleich zu vollzie­
hen. 

(2) Wird gegen den Bewilligungsbeschluß Re­
kurs erhoben, so hat das Erstgericht oder das 
Rekurs&ericht, soweit es die vorgetragenen Ein­
wen~ung~n für beachtlich hält, unv~rzüglich an­
~uordn~n~ da,~ mit dem VoHzug bis ~UII\ E,in­
tritt der Rechtskraft d~s Besc,:hlus,ses ~n~egeh,a.lten 
wird. Gegen diese Anordnung ist ein Rechts­
mittel unzulässig. 

(3) Das die Innehaltung anordnende Gericht 
hat hievon umgehend den Präsidenten des Ober­
landesgerichts zu verständigen. Gleiches gilt, 
welln da,s Rekursgericht den Antrag auf Vor­
schußg:ewährung abweis~." 

~1. Im § 17 Abs. 1 entfäUtdie Wendung, 
", soweit nicht nach § 16 zweiter Satz lllit dem 
Vollzug innezuhalten ist,". . 

12. Der § 19 hat zu lauten: 
7. Der§ 13 Abs. 1 Z 4 und 5 hat zu lauten: 

,,§ 19. (1) Wird der Unterhaltsbeitrag herah­
,,4. dem Unterhaltsschuldner aufzutragen, die geset~t od\!r tritt ein F;tll d\!s § '7 Abs. 1 ein, 

4er g~s,etzliche.{l R~gelung q«r. Rückzahlung der ohne daß es zur gän~lichen Versagung der Vor~ 
VorsChüsse entsprechenden Zal;1hmgen zu leisten; schüsse käme, so ha,t das Gericht auf Antrag 

5 .. 4er Bezi\,k~verwaltun:g.sbehprde als gesetz- oder von Amts wegel1 die Vorschüsse entspre­
lichclll Ver~feter 4es Kindes, ausgJnommeJ;l in ~ef\ chend hepbzusetzen,. Die Herabsetzung ist, gege­
fällel1 d~r VOrS~\lßgewährung nacl;1 § 4 Z 2 benenfalls rückwirke~d, 11lit 4em a,uf den Ein­
oder 3, a,\lfzu~r;tgen, elie' b:evorschußten Unter- . tritt des Herabsetzungsgrundes folgenden Mo­
haltsbeiträge ein:Z:utreiben und, soweit einge- natsers.ten anzuordJ;len; zugleich hat das Gericl;1t 
bracht, monatlich deln Präsiden,ten des Ober- l,mter Berücksichtigung der Bedürfnisse des Kin­
lilndes~et:ichts Zl.\ überwei&en," des die Eil1behal1;u,ng' zu. U~recht ausgezahlter 

Beträge, sowei1; notwendig in Teilbeträgen, von 
8. Der'§ 14 hat zu lauten: künftig fällig werdenden Vorschüssen anzuord-

,,§ 14. Der Bes~Iu,ß, mit dem qie Vors.chüsse . nen. 
bewilligt werden~ ist dem .Kind (§ 9 Abs. 1), der (2) Wird der Unterhaltsbeitrag erhöht, so hat 
Bezirksverwaltungsbehörde, soweit sie das Kind . g,as Gericht von AIIl;ts wegen oder auf Antrag 
nicht ohnedies v.ertritt, dem Unterhaltsschuldner, die Vorsc;hüsse bis zum Ende des im zuletzt 
dem Präsidenten des Oberlandesgerichts und gefaßten Beschluß über die Gewährung oder Wei­
dem Zahlungsempfänger zuzusteHen." 'tergewährung bestimmten Zeitraums Z.u erhöhen; 

9. Der § 15 hat zu lauten: 

,,§ 15. (1) :ßeschlUsse im Verfahren über die 
Gewährung von Vorschüssen. können von den 
Beteiligten nur mit Rekurs angefochten werden. 
Der Bund übt sein Rekursrecht durch den P.rä­
sjdent~I.l dfi!s Oberlandesgerichts a.us. 

(2) Der Rekms kann n~cht auf Umstände ge­
s.tütz.t werden, die den Grund od~r d\e Höhe 
des Un~erhaltsanspru<;hs des Kin,des betreffen, 

die Erhöhung ist mit dem ;tuf das. Wir:\-.samwer­
den d"r Unterhaltserhöhung folgenden Monats~ 
erst<:;n, f~llt die Erhöhung auf einen Monats­
ersten, mit diesem anzuordnen. 

(3,) Für die lnnehaltung gilt der § 16 sin,n­
gemäß." 

13. Dem § 20 Abs. 2 win1. folgender Satz a11,­
gefügt: 
"für di,e Innehaltung gilt der § 16 sin,ngem~ß." 
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14. Die §§ 23 und 24 haben zu lauten: 

,,§ 23. Wenden die Untel1haltsvorschüsse herab­
gesetzt .oder eingestellt, keine Beträge nach § 19 
Aibs. 1 letzter Halbsatz einbehalten und erg,rbt 
sich aus der Aktenhge, daß ein Anspruch auf Er­
satz zu Unrecht gewährter Vorschüsse nicht be­
steht, so ist dies v.on Amts wegen im Beschluß 
iLber die HCl"a1bsetzung 'oder Einstellung der Vor­
schüsse auszusprechen. Sonst hat, unabhängug 
vOiIllAilter des Kindes, das VOI'lffiundschafts- oder 
Pf1.egschaftsgericht über den .Ersatz zu Unrecht 
gewährter Vorschüsse auf Antrag des Präsiden­
ten des Oberlandesgcrichtsim Ver.f:a'hr,en außer 
Streits,achen zu entscheiden. 

§ 24. Für das Verf,ahren über ,die Gewähnung, 
We:itlergewährung .oder Erhöhung von Vor.schüs­
sen hat der Unterhaltsschuldner eine Pausch,al~ 
gebühr in der Höhe der Hälfte des rechtskräftig 
gewährten (weitergewäihrten) monatlichen Vor­
schußbetrags zu entrichten; im Fall der rechts­
kräifoigen Erhöhung .der Vorschüsse betr;ugt die 
Pausch,algebiilhr die HäMte des monatlichen Er­
höhungsbetraJgs. Im übrigen sind die Beteiligten 
des Vierf::lJhrens mf Gew~hrung, Weitergewäh­
rung, Knderung oder Ein.stellung von Vorschüs­
sen von der Pf1.icht zur Entricht1ung von Gebüh­
ren urid Küsten befreit." 

15. Die §§ 26 bis 29 hahen zu lauten: 

,,§ 26. (1) Vorschüsse nach den §§ 3. und 4 
Z 1 .und 4 hat das Kind ,insoweit zurrÜckzuz,ahlen, 
a:ls diese Beträge vom Unterha,ltsschuldner her­
eingebmcht werden. 

(2) Der Untel1haltsschuldner hat ab Zustellung 
des BeschLusses an ihn ·die Untlenhaltsbeiträge an 
die BezirksverwaItungSlbehörde zu zahlen. . 

(3) Die Pflicht des Unterhaltsschuwdm'fs zm 
Leistung Ider U rrterhalt:;;beiträge verjährt insoweit 
nicht, als .auf sie Vorschüsse gewährt wor.d€·n sind. 

§ 27. (1) Aus den hereingebrachten Unterhalts­
beiträgen hat die Bezlirksverwaltungsbehöl1de zu­
nächst die Forderung des Kindes ,auf hufend,e 
Unterhaltslbeitdge, soweit auf sie keine Vor­
schüsse ;gewährt wenden, sodann die Forderung 
des Bun,des 'auf Rückzahlunlg der Vorschü~:s,e und 

. schließLich ,die Forderung des Kindes auf DÜck­
stänldige Unterhalt~heiträge zu befrie.digen. 

(2) Die ßimirksverwalttung·sbehörde hat die von 
ilirhereingebrachten Umerhaltsheiträge, soweit 
aus ihnen ,die Forderung des ,Bundes auf Rück­
zahkmg der Vorsmüsse .zu :befriedigen ist, 
mon:atLiCh dem Präsidenten des Oberlan1desge­
richts samt ,einer den UnterhaItsschuidner betref­
fenden Aufstellung zu überweisen. Sind 'die ge­
währten Vorschüsse' zur Gänze zurückgeeahlt 
oder ist die igesetzliche Vertretung der Bezirks­
verwaltung~behör.de .be endet, so hat diese eine 
Schl.uß·abr,echnung lJU vel-fassen und dem Prä­
sidenten des Ober.J,ande~gericht:s ZIU übersenden. 

(3) Nimmt derPräsi:dent des Oberlt.ludesge­
richts wahr, daß die Bezüliksverwaltungshehörde 
i·hre Pflicht zur ·Eintbringung Ider bevorschußten 
UnterhaJlts:beiträgeungen'Ügend erfüllt, S'O hat er 
das Vormundschlafts- oder Pflegschaftsgericht zu 
benachr.ichtilgen. . 

§ 28. (I) Vorschüs,se nach§ 4 Z 2 hat der· 
Unterhahsschuldner unmittelbar dem Bund zu 
Ha·n,den des Präsidenten des Oberlandesgerichts 
zurückz.uzahlen, soweit er nicht nachweist, dJaß 
er nach seinen Lt!bensvel1hältnissen ,außerstJande 
gewesen list, dem Kind . Unterhaltsbeiträge bis 
zur Höhe der jeweils gewährten Vorsch·üsse zu 
leisten. . 

(2) Der B.eschluß über die Gewähr,ungder 
Vorschüss.e nach § 4 Z 2 gilt z:usammen mit einer 
Aufstellung' des Präsrdenten des ObeI'llanidesge­
nicht,s über ,die aushaftenden Vel1bindlichkeiten 
als :Exekutionstitel. Ein ~ür ,den Zeitraum der 
Vorschußgewähnung allenfalls bestehender Exe­
kut,i'Onstitel auf Leistung des Untlerhalts erlischt 
insoweit. 

(3) Einw,endungen gegen die Rückzahtungs­
pflicht hat ,der Unterhaltsschu1dner, unaJbhängig 
vom Alter des Kiindes, beim Vorri1UndschaftJs­
oder Pflegschafts.gericht geltend zu machen. Die­
ses entscheidet im Verhhren außer Streitsachen. 
Die Geltendmachung solcher Eipwendungen gilt 
aIs Grund für die AufsehiebullIg einer Exekution. 

§ 29. (1) Vorschüsse nach § 4 Z 3 hat der 
Unterhaltsschuldner unmittdbar dem Bund z'u 
Banden .des Präs,~denten des OberLandesgerichts 
zurückzulJahlen, 'soweit die,s nach den Einlkom­
mens- und Vermögensverhältmlissen des Unt·er­
haüsschuldners .unter iBerücksichtigung seiner 
Songepflichten und ,unter Beachtung der Zwecke 
des StmfvollzUJgs (§ 20 Abs. 1 StVG) aus Grün­
den 'der Billigkeit ge<hoten ,scheint und seine 
wirtschaftliche Fä:higkeit Zur Schadens.gutmachung 
nicht ibeeimrächtJigt. 

(2) über die Pflicht Zur RJückrzahlung ent­
scheidet, unalbhängig 'V'Om Alter des Kindes, das 
Vonmundsch'aJfts- oder Pflegsch·altsgel1icht auf An­
tmg des Präsidenten des Oberlan:deSigerichts im 
Venfahren außer StreitSlachen. " 

16. Der§ 3,1 hat zu ·1ruten: 

,,§ 31. (.1) Soweit der Unterhaltsschuldner keine 
sclmldbefreienden Zahlung.en leistet, hat der 
Präsident des Oberlandesger.ichts die F'Orderung 
zw.anigsweise hereinzUibr:ingen. 

(2) Der Bund tritt von Gesetzes wegen mit 
Beendi,gungder gesetz.lichen· Vertretung durch die 
Bezirksve11Waltung~behörde bis zur Höhe der ge­
währten Vorschüsse inanhängig·e Exekutions-, 
Konkurs- oder .Ausgle,ichsverf,ahren gegen ·den 
Unterhaltsscliuldner s'Owlie in einen laJl1enf,allls an­
hängigen Rechtsstreit gegen den Drittschuldner 
ansteHe des Kindes ein. 

2 
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(3) Führen sowohl der Bund als auch das 
K,ind, dieses wegen einer nicht auf den Bund 
Ülberge&arugenen Unteflhaltsforderung, ;lIu,f ,den­
sdben Gegenstand Exekution, so gehen die For-' 
derung des Ki11ldes auf laU'fende Unterhaltsbei­
tdge den Fonderungen 'des B'undes, diese ihrer­
seits der Fordeflungdes Kindes auf Unterhalts­
~ückstände ,im Rlang vor. 

(4) Der ,PräsiJdent des Oberlandesger:ichts kann 
die Fmanzprokuratur er,suchen, iden Bund in g,e­
richtlichen Verfahren zu vertreten." 

17. Nach dem § 31 wir,d foLgende Bestimmung 
eingefi1gt: 

,,§ 31 a. Mit Idem Tod des Unterhaltsschuldners 
geht dessen Pflicht ZlUr Leistung der Untel'halts­
beiträ'ge, auf die Vorschüss'e gewährt worden sirud, 
sow,ie zur Rückzahlung der Vorsch·üsse an den 
Bun!d bis zum Wert der Verlassensch~t auf ,die 
Erben über. Diese Pflicht steht jodoch der zur 
Leistung des U,ntel1halts nach § 142 ABGB im 
Rang nach." 

tes vereinbart werden, ,im Fall des Ausbldbens 
einer Teilzruhlung die sofortige Entrichtunlg '-liHer 
noch ausha,fteruden TeillJahlungen :zu fOl"idem 
(Terminsverlust)." 

Artikel 11 

Der § 16 Ahs. 1 Z 11 des Rechtspflege11g,eset­
zes, BGBI. N r. 180/ 1962, zulet~t (geändert ,durch 
das Bundes'gesetz .EGEl. Nr. 168/1978, hat zu 
huten: 

,,11. die Entschei1durugen in ,den Angelegenhei­
ten des Untel"ihaltsvorschusses mit Aus11lahme der 
Entscheidungen <über den Ersatz IZU Unrecht ge­
währter Unterhaltsvorschüsse ruuf Antrag de~ 
Präsi,denten des Ober1andesgerichts (§ 23 zweiter 
Satz Unterhaltsvorschußgesetz) uoo Ülber die un­
mitteLbare RückzahIungspflicht an den Bund 
(§ 28 Abs. 3 und § 29 A'bs. 2 UnteflhruItsvor­
schußgesetz)." 

Artikel III 

18. Der § 33 Albs. 1 erster Satz hat ~u buten: 1. D~eses Bunde9gesetz tritt mit dem 1. Juli 
1980 in Kraft. 

"Beeinträchtigt die Durchsetzung des An-
spruchs des Bundes an den' Unterha:ltsschu1dner 
dessen wirtsch:lftliche, Fähigkeit, die Unterhalts­
beiträge an den Bund oder künftig unmittelbar 
an !das Kind zu l'eisten, so kann mit dem Unter­
haltsschlUldner die ErfüLlung seiner Za:hlung:s­
pHicht in Tei1beträgen unter Vorbehalt ,des Rech-

2. Mit der Vollziehung ,dieses BundeSigesetzes 
ist IderBurud'esministe'r für Justiz betl1aut; er hat 
bei der VollZiiehung des Art. I Z 15,sow,eit sre 
den § 29 ändert, und der Z 18 im Zus,ammen­
wiflken mit dem Bundesminister für Iiinanzen 
V1or~ugehen. 

Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

1. Das Bundesgesetz vom 20. Mai 1976, BGBL 
Nr; 250, über die Gewährung von Vorschüssen 
auf ,den Unterhalt von Kindern (Unterhalts vor­
s,chußgesetz) steht ,seit mehr ,als ,drei Jahren in 
Kraft. Vom 1. November 1976 b~s zum 31. Ok­
tober 1979, also in den ersten drei Jahren seiner 
Geltung, sind an 28140 Kinder Vorschüsse in 
der Höhe von insgesamt 482428941 S aus ge­
zahilt worden; für den Scichz,eitpunkt 1.. Fe­
ber 1980 lauten die entsprechenden Zahlen: 
30069 Kinder und 558598751 S.Bis zum 1. Fe­
ber 1980 sind auf die vom Bund ausgezahlten 
Vor,schüsse 179284924 S, das sQnd 32,10 Ofo der 
ausgezahlten Beträge, wieder zurückgezahlt wor­
den. Das Verhältnis der Rückzahiliung,en zur Sum­
me der ,ausgezahlten Vorschüs,se ist, im Steigen 
begriffen. 

Mit dem Unterhaltsvorschußgesetz hat dler 
österr,eichtsche Gesetzgeber - das verans.chau-

lich,en die angeführten Zahlen - einen wirk­
samen Beitrag zur Sicherung des Unterhalts von 

'Kindern geleistet. In einer nicht unbeträchtlichen 
Anzahl von FäHen ist K:indern und Müttern -
in der Regel auf rasche und unbürokratische Wei­
se - geholfen worden. Der ErfoLg des Gesetzes 
ist ni,cht zuletzt auch das Ergebnis der guten Zu­
sammenarbeit aUer mit der Vollziehung des Ge­
setzes befaßten St,ellen, ,der Gerichte, der Be­
zirksverwaltungsbehörden (Jugendämter), des 
BundesrechenamtJs und des Bundesministeniums 
für Justiz. Die Unterhaltsbevorschussung ist da­
mit zu einer bedeutenden Sparte des VOJ;'mund­
schafts- und Pflegschaftsrechts geworden. 

Das 'österreichische UnterhaltlSvorschußgesetz 
hat auch im Ausland v;ielfache Beachtung ge­
funden. Hingew,iesen sei etwa auf den Bericht 
im L'OSIServatore Romano (Vallikan) vom 
16. Jänner 1977 (siehe Au.slands-Presseschau1977 / 
13 vom 21. Jänner 1977) und auf den Aufsatz 
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von H u val e, 'Öffentliche Unterhaltsausfallslei­
stungen (Unterhaltsvorschußkassen) in 'Öster­
reich, der Schweiz und in der Bundesrepublik 
Deutschland, Zentralblatt für Jugendr,edlt und 
Jugendwohlfahrt 1977, 49 (55). Eini,ge Staaten 
haben sich im Rahmen ,ihrer Überlegungen zur 
Schaffung ähnlicher Einrichtungen' wie d,~r Un­
terhaltsrbevorschussung !besonders ,für das öster­
reichische Modell interessiert. 

'2. Der Gesetzgeber hat mit dem Untt!rhalts­
vorschußgesetz juristisches Neuland !betreten. Er 
konnte sich bei der Verw,irklichung der Zielvor­
stellungen, die dem Gesetzesvorhaben zugrunde 
lagen, auf keine bestehenden Rechtseinrichtungen 
stützen. Neu waren vor allem das Ineinandergrei­
fen verschi'erlener Rechtsbereiche im Rahmen der 
Unterhalosbevorschussung, des materiellen Unter­
haltsrechts, des Verfahrensrechts außer Streit­
sachen, des Exekutionsrechts, ,sowie das Zusam­
menw,irken vel'Schiedener Bereiche staatlu:her 
Vollziehung, der Gel1ichtsbarkeit, der Jugend­
wohlfahrtspflege ,der Länder und der Ju!;tizver­
waltung. Von Beginn an war es ,die Zielsetzung 
des Unterhaltsvorschußgesetzes, die technischen 
Mittel des gerichtJli.chen Verfahrensrechts sowie 
der Hoheits- und der Privatwirtschaftsverwaltung 
so einzusetzen, daß auf mögLichst unbürohatische 
Weise mit mögl<ichst geringem Aufw,and ein 
Höchstmaß an Erfo~ger7Jielt werde. Mit einer 
solchen Regelung mußten zunä.chst Erfahrungen 
gesammelt werden, um nach einer angemessenen 
Zeit prüf,en zu können, ob und inwieweit eine 
Ausweitung der Ansprüche nach dem Gesetz und 
dessen Anpassung an die B,edürfnisse der Praxis 
notwendig oder zweckmäßig s,ind. 

Aus diesem Grund hat das Bundcsminü;terium 
für Justiz die Vollziehung des Unterhaltsvor­
schußgesetzes seit ,dessen Inkrafttreten mit großer 
Aufmerksamkeit verfo1gt. Durch 1a~fende Kon­
takte mit den an ,der Vollziehung bet,eiligten 
Stellen hat es ständig Fühlung mit der Praxis ge­
halten. Zu einem ersten Austausch ,der Erfah­
rungen a.ller mit der Vollziehung des Gesetzes 
Befaßten ,ist es auf einer Enquete ,des Bundes­
minister,iums für Jusciz ,im Palais Tr,autson am 
21. Jänner 1977 gekommen. Rund ein Jahr spä­
ter, vom 23. bis 25. Jänner 1978, hat "n Allt­
münster ,eine ArheitSllagung stattgefuruden, an 
der Vertreter der mit Unterhaltsvorschußsachen 
befaßten Gerichte erster und zweiter Instanz, der 
Präsidenten der Oberlandesg,erichte, der Landes­
jugendwohlfahrtsbehörden (Jugendämter und 
Ämter der Landesregierungen), des Bundesrechen­
amts und des 'Österreichischen Rechtsanwa:ltskam­
mertags teilgenommen haben. Sie haben sich .in 
zwei Arbeitskrelsen besonders mit den Anspruchs­
voraussetzungen, der gesetzlichen Amtssachwal­
terschaf,t des Jugendamts, dem R·echts'ffilttelzug 
in Unterhaltsvorschußsachen, der Hereinbrin­
gung der Unterhaltsvorschüsse, Zuständigkeits-

fragen, der statistiSchen Erfassung der Unterhalts­
bev-orschussung und des Formblattwesens ausein­
andergesetzt. Die Ergebnisse dieser Tagung sind 
in der Folg,e 49/50 Seite 91 der Zeitschrift "Der 
Osterreichische Amtsvormund" veröffentlicht. Ei­
nen unmittelbaren Eindruck von der Vollzliehung 
des UnterhaLtsvorschußgesetzes haben schließli.ch 
auch zahlreiche Einzelfälle vermittelt, die seit dem 
Inkrafttreten des Gesetzes an das Bundesministe­
r,ium für Justiz herangetragen wor.den sind. 

Aus diesen Ver.anstaltungen, Gesprächen und 
Beobachtungen hat .slich eine Reihe von Anre­
gungen zur Änderung des Unterhaltsvors.chuß­
gesetzes ergeben, die da.s Bundesministerium für 
Justiz als Grundlage für eine Novdle gesam­
melt hat. 

3. Am 31. Oktober 1979 ist für die ersten, im 
November 1976 bewilligten, Unterhaltsvorschüsse 
die Dreijahresfrist des§ 8 abgelaufen. Ab diesem 
Zeitpunkt sind - als letzter T,eil des Unterhalts­
vorschußgesetzes - auch die Bestcimmung,en über 
die Weitergewähmng der Vorschüsse (§ 18) zum 
Tragen gekommen. Erst ,damit ist ,das Unterhalts­
vorschußgesetz voll wirksam geworden. Nun 
konnten konkrete Überlegungen angestellt wer­
den, in welchen Punkten der Gesamtbau des Un­
terhaltsvorschußgesetzes einer Änderung bedürfe. 
Zu diesem Zweck hat das Bundesminister.ium für 
Justiz mit den an der VollZiiehung des Gesetzes 
beteilLgten Organwaltern Gesprä.che Über eine 
NovelIierung des Gesetzes ,gefühm. Hervorgeho­
ben seien die Besprechung mit Vertretern de,s 
V creins der Am tsvormünder o.sterreichs am 
14. November 1979 im Bundesministerium für 
Justiz und die Arbeitstagung über "Praxi~ und 
Reform des Unterhaltsvorschußgesetzes" vom 19. 
bis 21. November 1979 in Windi.schgarsten, an 
der rund 80 Rechtspfleger in Außerstreitsachen 
aus ganz Osterreich teilnahmen. 

Auf der Grundlage dieser Erörterungen sowie 
der bisherigen Erfahrung,en mit der Vollziehung 
des Unterhaltsvorschußgesetzes hat d'as Bundes­
min,isterium für Justiz den ersten Entwurf eines 
Bundesgesetzes, mit ,dem das Unt,erhal'tsvorschuß­
gesetz geändert wird, ausgearbeitet und am 
20. Dezember 1979 zur allgemeinen Begutach­
tung versandt. In ,den Stellungnahmen zum Ent­
wurf ist ,das Gesetzesvorhaben allgemein begrüßt 
worden. Im übrigen sind im Be.gutachtungsver­
fahren viele Hinweise und Anregungen gemacht 
wonden, die in die Überlegungen bei der Umge­
staltung des Entwurfes zu einer Regierungsvor­
lage miteinbezogen wurden. 

4. Am 27. Juni 1979 haben die Abgeordneten 
zum Nationalrat Dr. Ha f ne r, Dr. Hau s e r, 
DDr. K ö n i g, Helga Wie seI." und Genossen 
gemäß § 26 des Geschäftsordnungsgesetzes 1975 
einen Selbständigen Antrag betreffend ein Bun­
desgesetz, mit dem das Bundesgesetz vom 20. Mai 
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1976, BGBI. Nr. 250, über die Gewährung von 
Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern 
(Unterhaltsvorschußgesetz) geändert wird, in den 
Nationalrat eingebracht. Dieser Antrag sieht eine 
Änderung des Unterhaltsvorschußgesetzes in acht 
Punkten vor. Seine Schwerpunkte ~ind 

- eine Neuhssung ,des§ 4 Z 2, dur,ch die 
sichergestellt werden soll, daß Vorschüsse in 
der Höhe der Pauschalbeträge des i§ 6 Abs. 2 
auch gewährt wer:dcn, wenn ein Exekutions­
titel besteht, dieser aiber schon' v,or längerer 
Zeit geschaffen worden ist und der Unterhalts­
schuldner die Neuhemessung seiner Unter­
halüspflicht vereitelt; 

eine Änderung des ,§ 19 Abs. 2, nach der 
künftig zugleich mit einer Erhöhung der 
Unterhaltsbeiträge :Luch eine Erhöhung der 
gewährten Vorschüsse wirksam werden soll; 

die Fesosetzung einer Rangordnung der An­
sprüche, die aus den vom Unterha'ksschuldner 
hereingebrachten Beträgen zu befriedigen 
,sind, wobei dem Unterhaltsrückstmd des 
Kindes der Vorrang gegenüber d'em Ersatz­
anspruch des Bundes zukommen soll. 

Der Justizausschuß hat in seiner Sitzung am 
9. November 1979 zur Beratung des Initiativ­
antrags einen Un'terausschuß eingesetzt. Die Re­
gierungsvorlage ist mit besonderer Berücksichti­
gung auch der Vorschläge des Initiativantrags 
vorbereitet worden, ein Teil dieser Vorschläge ist 
auch in ihr enthalten. Auf einige Punkte des An­
tr<l!gs /W,ird noch ,im besonderen Teil der Er­
läuterungen eingegangen werden. 

5. Dem Gesetzesentwurf liegen im wesentlichen 
fo1gende Zielsetzungen rz.ugrunde: 

a) Durch Änderungen in der Umsdireibung 
der Anspruchsvoraussetzungen sollen Härtefälle, 
in denen bisher einem Kind keine oder nicht 
ausreichende Vorschüsse gewährt werden konn­
ten, beseitigt werden. Da.bei soH freilich an dem 
Grundgedanken der Unterhaltsbevorschussung 
festgehalten werden; auf den Unterhalt des Kin­
des sollen nur in den Fällen Zahlu~gen gewährt 
werden, in denen die Unterhaltsbeiträge von ei­
nem an sich leistungsfähigen Unterhaltsschuldner 
wegen dessen Verhaltens überhaupt nicht, nur 
zum Teil oder nicht rechtzeitig hel'eingebracht 
werden können. 

Zunächst soll durch eine Neufassung des ~ 4 
Z 2 klargestellt werden, daß Vorschüsse -, in 
der Höhe der Richtsatzbeträge des § 6 Abs.' 2 -
auch zu gewähren sind, wenn zwar ein Unter­
haltstitel besteht, dieser aber offensichtlich nicht 
mehr den für die Unterhaltsbemessung maßg,eb­
lichen Verhältnissen entspricht, eine "Aufwertung 
des Untertitels" aber aus Gründen, die auf Seite 
des Unterhaltsschuldners liegen, etwa weil er un­
bekannten Aufenthalts ist, nicht gelingt. Damit 

soll eine Unklarheit des geltenden Rechtes be­
seitigt und einem allgemeinen Verlangen der 
Praxis entsprochen werden. 

In der Praxis hat sich auch das Bedürfnis er­
geben, Kindern schon während des Verfahrens 
zur Festsvel1ull!g ihres Vaters - wegen der oft 
langen Dauer solcher Verfahren - Vorschüsse 
zu gewähren; freilich müssen sich im Verfahren 
bereits hinreichend verläßliche Anhaltspunkte da­
für ergeben haben, daß der in Anspruch genom­
mene Mann auch tatsächlich der Vater des Kindes 
ist (§ 4 Z 4 idF des Entwurfes). 

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen mit 
der Vollziehung des Unterhaltsvorschußgesetzes 
scheint es schließlich auch geboten und mit dem 
oben angeführten Grundgedanken der Unter­
haltsbevorschussung vereinbar, die Kinder Straf­
gefangener - über den geltenden § 4 Z 3 hin­
aus - allgemein in den Kreis der Anspruchsbe­
rechtigten nach dem Unterhaltsvorschußgesetz 
aufzunehmen. ' 

b) Bei der Vollziehung des Unterhaltsvorschuß­
ges.etzes ist von Anfang an der Einbringungsseite 
der Unterhaltsbevorschussung besonderes Augen­
merk zugewandt worden. Nach den bisher ge­
sammelten Erfahrungen sind in diesem Bereich 
noch Verbesserungen durch gesetzlich,e Änderun­
gen möglich. Vorgeschlagen wird, in den Fällen 
der Vorschußgewährung nach § 4' Z 2 und' 3 
einen unmittelbaren Rückgriff des Bundes auf 
den Unterhaltsschuldner zu ermöglichen (§§ 28, 
29). Gegenwärtig können die nach diesen Be­
stimmungen gewährten Vorschüsse nach unter­
haltsrechtlichen Grundsätzen nicht hereingebracht 
werden; auch ist es zweifelhaft, ob etwa der 
§ 1042 ABGB hierfür eine tragfähige Grundlage 
bilden könnte. 

Dem Ziel, den Nettoabgang aus der Unterhalts­
bevorschussung gering zu halten, dient auch· die 
Ausgestaltung der Möglichkeit, im Fall der Ab­
weisung eines Antrags sowie des Versagens und 
der Einstellung von Vorschüssen sogleich mit 
deren Auszahlung innezuhalten (siehe §§ 16 
,Abs. 2 und 3, § 19 Abs. 3 und § 20 Abs. 2 idF 
des Entwurf,es). Auf diese Weise sollen "über­
genüsse", die sich allein aus der technischen Ab­
wicklung der Bevorschussung ergeben können, 
vermieden werden. 

c) Eine weitere Gruppe von Änderungen zielt 
darauf ab, Verzögerungen oder Hindernisse, die 
manchmal die Abwicklung der Untcrhaltsbevor­
schussung hemmen, nach Möglichkeit zu beseiti­
gen. Dem dient besonders die Änderung der Z 2 
des § 3, die klarstellen soll, daß bei einem unselb­
ständig erwerbstätigen Unterhaltsschuldner bloß 
die Exekution nach § 6 Abs. 3 Lohnpfändungs­
gesetz, nicht auch, wie dies manchmal in der 
Praxis gefordert wird, nach § 372 EO zu ver-
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suchen ist. Zu dieser Gruppe von Vorschlägen gebracht werden kann; im Verhältnis zum Ge­
zählt auch eine Regelung, die im Fall einer Frei- samtaufwand der Unterhaltsbevorschussung wird 
heitsstrafe des Unterhaltsschuldners dm naht- dieser Abgang voraussichtlich nicht sehr ins Ge­
losen übergang von der Vorschußgewährung auf wicht fallen. 
Grund eines Titels (§§ 3, 4 Z 1 und 4) .~uf eine Die Gewährung von Vorschüssen bereits vor 
solche nach den Pauschalbeträgen des § 6 Abs. 2 rechtskräftiger Feststellung der Vaterschaft (§ 4 
gewährleistet (§ 7 Abs. 2 idF des Entwurfes). Z 4 idF, des Entwurfes) wird im Ergebnis kaum 
Zum reibungslosen Ablauf der Unterhaltsbevor- zU einem Mehraufwand führen. Da Grundlage 
schussung trägt schließlich auch der Vorschlag der Bevorschussung in diesen Fällen ein - wenn 
bei, zugleich mit der Erhöhung der Unterhalts- ' auch noch nicht rechtskräftiger Titel 
beiträge auch die Erhöhung eines lauf,endc~n Vor- sein soll und die Nichtleistung des Unterhalts 
schusses wirksam werden zu lassen (§ 19 Abs. 2 oft nlUr in der Ungewißheit des Unterhalts­
idF des Entwurfes). schuldners über seine Vaterschaft begründet ist, 

kann mit einer weitgehenden Wiedereinbringung d) Schll"eßll"ch soll das Gesetzesvorhabc!n zum 
der nach' dieser Bestimmung ausgezahlten Beträge Anlaß genommen werden, Zweifelsfragen, die das 
gerechnet werden. Unterhaltsvorschußgesetz offenläßt und die in 

der Praxis bisher in unterschiedlicher Weise ge- Auf der anderen Seite zielt, wie schon oben 
löst worden sind, zu klären. Als Beispiele seien ausgeführt worden ist, die voq~eschlagene No­
die Umrechnung eines auf einen Fremdwährungs- velle besonders auch darauf ab, den Nettoauf­
betrag lautenden Unterhaltstitels (§ 5 zweiter wand der Unterhaltsbevorschussung durch Ver­
Satz idF des Entwurfes), die Rechtsmittdbefug- besserung der Einbringungsmöglichkeiten und 
nis des Präsidenten des Oberlandesgerichl:s (§ 15 durch Vermeidung von Ober genüssen zu verrin­
Abs. 1 zweiter Satz idF des Entwurfes) und die gern. Genaue Berechnungen, wie weit dieses Ziel 
Regelung des Anspruchs auf die vom Unuer- sich verwirklichen lassen wird, sind freilich nicht 
halts schuldner hereingebrachten Unterhabbeiträ- möglich. Das Bundesministerium für Justiz hofft, 
ge (§ 27 Abs" 1 idF des Entwurfes) angeführt. daß es läng,erfristig gelingen wird, zwischen 40 

6. Die vorgeschlagenen Erweiterungen der An­
~pruchsvoraussetzungen nach dem Unterhaltsvor­
schuß gesetz werden zu einer Erhöhung des Auf­
wandes aus dem Ausgleichsfonds für Elmilien­
beihi1fen führen. Das gilt vor allem für di'e Ein­
beziehung der Kinder grundsätzlich aller Straf­
gefangener in, den Kreis der Anspruchsberechtig­
ten (§ 4 Z 3 idF des Entwurfes). Nach den Er­
mittlungen des Bundesministeriums für Justiz 
gibt es in Österreich rund 3 000 minderjährige 
Kinder Strafgefangener. Die Gewährung von 
Vorschüssen an diese Kinder in der Höhe der 
Pauschalbeträge des § 6 Abs. 2 Unterhaltsvor­
schußgesetz wird - unter Zugrundlegung des 
für das Jahr 1980 geltenden Waisenpensiclllsricht­
satzes - einen jährlichen Aufwand von 30 bis 
40 Millionen Schilling erfordern. Eine genaue 
Vorhersage ist allerdings nicht möglich, weil un­
gewiß ist, wie viele der Kinder aus der Gruppe 
der Vierzehn- bis Neunzehnjährigen bereits -
ganz oder teilweise - selbsterhaltungsfähig sind. 
Zwar eröffnet der Entwurf die Möglichkeit, auch 
Vorschüsse nach § 4 Z 3 unter bestimmten Vor­
aussetzungen vom Unterhaltsschuldner einzufor~ 
dern (§ 28 idF des Entwurfes), doch werden die 
auf diesem Weg hereingebrachten Beträge den 
Aufwand nicht entscheidend verringern. 

Auch aus den Knderungen des § 4 Z 2 ("Auf­
wertung der Untertitel") und des § 19 Abs. 2 
("Gleichlaufen der Vorschußerhöhung mit einer 
UnterhaltSibeitraigserhöhung") wird sich eine Er­
höhung der Auszahlungssumme ergeben, die nur 
zum Teil von den Unterhaltsschuldnern herein-

und 50% der ausgezahlten ,Beträge wieder her­
einzubringen. Das würde den Erfahrungen ent­
sprechen, die man mit vergleichbaren Rechtsein­
richtungen in anderen Staaten, so etwa in Däne­
mark, gemacht hat. 

Um trotz Erweiterung d-er Anspruchs'hercechti­
gungen eine Personailv,erm~hrung zu verm.eiden, 
ist besonderes Augenmerk der Vereinfachung 
des V'erfahr,en9~anges gewidmet würolen. Dies­
hezügEch sei au,f die §§ 3 Z 2, § 7 Albs. 2, § 16. 
Albs. 2 un:d 3, § 19 Abs. 1 letzter Halibsatz urid 
Albs. 3, § 20 Abs. 2, § 23 erster Satz, §§ 28 
und 29, § 31 a Unterhaltsvorschußgesetz sowie 
§ 16 Abs. 1 Z 11 RedltS,pflegergesetz idF des 
Entwurfes hingewiesen. 

7. Der Gesetzesentwurf stützt sich auf den 
Kompetenztatbestand "Zivilrechtswesen" (Art. 10 
Abs. 1 Z 6 B-VG); die in der R,egierungsvor­
lage zum Bundesgesetz vom 20. Mai 1976, 
BGB!. Nr. 250, Ülber dre Gewährung von Vor­
sch,üssen auf den Umerhalt von Kinldern (Unter­
haltsvorschußgesetz) angestellten kO[llp'etenz­
rechtlichen Erwägungen gelten dalher auch für 
dieses V'Ürhablen, das da!s Stajmmgesetz rcechts­
systematisch weit:enen1lwickelt. Im Begutachtungs­
verfaJhnen halben ei.nig'e Stdlen zum § 4 Z 3 idf 
des Entwurf,es verfa9sungsrecht'liche B,edenken 
~eltend gemacht. Sie meinen, heil der ges.etzIIi­
ehen Regelung der Gewälhrung von Vorschüssen 
an Kinder von Strafgefangenen handLe es sich -
mater,ial rbetrachtet - um Angelegenheiten de9 
"Fünsorgew,esens" (Sozialhilfe) und nicht dtes 
"Zivilrecht~Wlesens"; eS mangI-e dailler an deo 
Gesetzge1mngs- und V'Üllzieihull'gskompetenz des 

3 
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Bundes. Dieser Auffassung· kann nicht gefoJ:gt 
werden; hezüglich der inhaltlichen Beweisfüh­
rung wird auf die ErläJut,erungen zum Art. I 
Z 2 (§ 4 Z 3) des Entwurtfes y.er'w~esen. 

11. Besonderer Teil 

Zum Artikel I: 

Zur Z 1: 

Nach dem geltenden § 3 - dem Grundfa11 
der Vorschuß,gewährung - sind Unterhaltsvor­
schüsse zu gew~l1en, wenn für den gesetzlichen 
Unterhaltsans:pl1uch ein vollstreckbarer Exeku­

Mit der Neufassung der Z 2 wird auch Mar­
gesnellt, worauf es bei der ß'eurneillung der Er­
folgloS'igkeit eines Exekut~onsv,ersuchs ankommt. 
Maßgebenid sind ;die drei vor der Stellung des 
Antra:gs aUlf Vorschußgewährung Liegenden 
Monate; sind die in dieser Zeit fäHig gewordenen 
Unterha!ksheiuäge nicht V011 gedeckt worden, 
so ist damit die VorausS'etzung für di.e Vor­
schuß!gewährung nach der Z 2 gegeben. 

Zur Z 2: 
Die Ji.nderungen des § 4 gehören zum Kern­

stück des EntWiUl1f,es. 

tionstitel besteht und eine wegen der laufenden Zum § 4 Z 1: 
Unterhaltsbei,träge gdührte Exekution zur Her-
einJbringung auf das künftig fäHig werdende Dem § 4 Z ~wj,rd, im Begutachtungsver­
Arlbeitseinkommen des Unterhalts,schuldners ~m fahr,en geäußerten Wünschen folgend, ein Hallb­
Sinn des § 6 Abs. 3 Lohnpfändungsgesetz, "ge- satz angefügt, der ,den im § 3 Z 2 ausgedrückten 
gebenenf'aUs eine Exekution zur Sicherstdlung Gedlanken fortführt. Demnach ist eine Exeku­
nach § 372 EO einen dem Unte!1haItsbeitrag für tionsfuhrrung besonders dann als aussichtslos zu 
einen Monat entsprechenden Betrag nicht voLl bewachten, wenn das im § 3 Z 2 v0T.l?ieSiehene 
deckt". Alm Wortlaut dieser Bestimmung ist he- Exekution~mitDel ,im Inland nicht ertoigv,erspre-

1 d daß d f I chend ei1ngesetzt werden kann. mänge t war en, as Wort "gegelbenen al s" 
in der Z 2 unklar lasse, wann der Vorschußwer- Zum § 4 Z 2: 
her eine Ex,ekution nach § 6 Albs. 3 Lohn- Nach der geltenden Fassung der Z 2 sind 
pfändungsges;etz und wann er eine solche ch' ..I Vors üsse m der Höhe uier Pauschalheträge des 
nach § 372 EO ZlU Vlersuchen habe. Manche Ge- § 6 kbs. 2 zu ,gewähren, wenn die Voraus-
richue verhngen, daß beide Wege versucht setzungen des § 3, a1so besonders ein vollstreck~ 
werden. Dadurch hat sich das Einsetz.en der baner Titel für den gesetzlichen Untenhaltsan-

. Unueriha,Ltshevorschussung ,IJ!icht'seh'en beträcht- spruch, nicht ,gegeben sind, der Unterhalts-
lich verZlögert. Besonders ein E~ekuti;onsversuch schuldner aber nach seinen Kräften an sich 
nach § 372 EO ·erfol'dert ma.nchmal viel Zeit-aufwand. zu einer Unterhaltsleistung imstande ist, jedoch 

durch sein V,erhalten seine Heranzielhu~ zu 
Der Gesetzesentwurf will klarstellen, daß Unterlha,ltsLeistungen vefle1telt. Die meisten Ge­

kÜl1lftig nur einer der heiden Wege, den 13Jufen- richte wenden diese Bestimmung - streng ihrem 
den Ull'terfualt zu sichern, versucht wel'den muß. Wortlaut foJgend - dann nicht an, wenn zwar 
B'esonders ist eine E~ekution nach § 372 EO nur eil). UnterhaJtsuitel hesteht, er aber auf Grund 
noch d3Jnn eil1lZluleiten, wenn der Unterlhalts- der Veränderung zumindest der B1edürfnislage 
schuldl1ler "offenlbar nicht Hez,j,eher eines Ar- des Vorschußwel'bers offmkundig nicht mehr 
beiueinkommens ~m Sinn des Lo,hnpfärudungs- den Umständen des Falles entspricht (siehe KG 
gesetzes ,ist". Daihei soll es nicht darauf an- L'eoben 10. Dezember 1976, JBl. 1977, 382 = 
kO!ffiIDen, oh der Unterhal>tsschuldner in öAV FoLge 37, 19; LGZ Graz 17. Dez.em­
conicreto ein solches Arlbeits!ein:kommen hat;. ber 1976, JBI. 1977, 385). Nach dieser Ansicht 
auch bei einem Unuerhaltsschuldi1!er, der gerade können in einem 'solchen Fa:ll Vorschüsse bloß 
keiner Beschäftigung nachgeht, sonst aber im a11- nach den §§ 3, 4 Z 1, .. Iso in der Höhe des in 
gemeinen aus einem Arbeitseinkommen im Sinn der Regel recht n~eldl'i'gen TiteLbetrag.es, g.e­
des Lohnpfändungsgesetzes seinen Lebensunter- währ,t werden. Es ist allerdings auch der Stand­
halt hestreioet, ist ein E~ekutionsversuch nach punkt v,ertret'en worden, daß § 4 Z 2 - zurnin­
§ 372 EOent:behilich. V'e'l1eimacht aus.gedrückt: dest aU3Jlog - auch auf den angeführten FaU 
bei Unterihaltsschuldnern, die den unselbständig eines sogenannten "Untertitels" anzuwenden sei 
Erwerbstä.tigen zUiZluIlechnen sind, .genÜ'gtein und daher Vorsmüss,e in der Höhe der Pau­
Exekutionsversuch nach § 6 Abs. 3 Loompfän- scha~beträig,e des § 6 Ahs. 2 gewährt w,el'den 
dungsgesetz. ,ist der Unterhaltsschu~dner setb- könnten (KG Wels 12. Oktober 1977, öAV 
ständig e~erbstät~g, so ist die Ex;ekution zur Folge 51/52, 151; E n t, das Unterhaltsvorschuß­
Simerstdlul1lg nach § 372EO ZlUv,ersuchen. gesetz, OJZ 1977, 505). Da in Unterhaltsv,OII'­
Ben ~m HegutachtungsverfaJhl1en geäußert'en schußsachen die Anrufung des OGH ausgeschlos­
Wünschen folgend, ist nunmehr aUsdrückl~ch sen ist (§ 15 Albs. 2), konnte sich keine ein­
bestimmt, daß der E~ekutionsyersuch nur im 1n- heitlich'e &echtsprech'ltng zu dieser Fr;age her­
land vorzunehmen ist; die Fiilhrung einer Exe- ausbilden. Es ist daher eine KlarsteUung durch 
kuuion im Ausland ist oft schwierig und zeit~ den Gesetzgeber notwendig (siehe auch Art. I 
raubend, da.s K~nd müßte ,daher lange a/Uf Vor- Z 1 des Sdbständrg,en Antrags der AibgzNR 
schüsse wal1ten. Dr. Ha f n e r und Gen.). 
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.Es 'besNlht kein Zweifel," daß em Kind, das 
seinen vor Ja'hl1en ,g,eschafFenen Unterhaltstitd 
wiegen des Verlhaltens des Unverha'ltsscnulldners 
nicht den geälllderten V erJüilltnis~en mpassen 
kann, nicht and'ers behandelt weooen soll aLs 
ein Kind, das ü'ber;haupt keinen UnterhaltstiteJ 
hat. In beiden FäUen ist es gerechtferügt, Vo,r­
schüsse in der Höhe der Pauschalbeträlge d;es 
§ 6 Albs. 2 zu ,gewähren. Die vorg'esclrIagen'e 
Neufassung des § 4 Z 2 führt daher beide 
FäHe ausdruck}ich an. Uni die Anwendung der 
Bestimmurug möglichst zu v,ereinfache,n, wird 
'genau ,besllimmt, wie 'alt ein Titel sein muß, 
damit die Anwendung der Z 2 in B'et,racht 
kommt; er muß, gerechnet vom Zeitpunkt seiner 
Erlassung-, älter als drei Jahre ~ein. Die Frist 
beruht auf der Erfahrung, daß Unterhaltsan­
sprüch,e im allg,emeinen innerhalb dieses Zeit­
raums 2lUmillldest einmal im Rahmen eines Ver­
faihrens auf Nem,estsellzung des Unterihalts ge­
ändert wenden. . 

Die vongeschlagene Neufa.ssu!lig änd!ert das 
gehende Recht auch noch in anderer Brezieihung. 
Die geltende Fassung der Z 2 fordert, daß der 
Unterha:ltsschuLdlller "seine HeranZ!i'elhun,g v,er­
eitelt". In der Praxis wird demnach vielfach 
ein - im Unterihaltsvorschußverfahren nach­
zuwei&endes - schuildhaftes Verh:lJlten des Un­
te1"haLtsschubdners vler'langt. Diese VO'raussletzunrg 
soll - im Einklang mit Vorschlägen ~m Begut­
achtungsVlerfahten - objektiviert werden. E,s 
sO'H geni1gen, daß der Unterhaltsanspruch nicht 
bemessen bzw. nicht er'höht wenden kann; ob 
hinter dem VemaLten des Unterhaltsscnuldners 
allenfalLs AbS'icht oder Fahrlässigkeit steht, sOill 
unerheblich sein. Künflli,ghin soHen bei Fehlen 
eines Titels oder bei UnmögliChkeit seiner Auf­
werturug Vorschüsse nur dann Vlerweigert 
werden, wenn der Unterlhahsschu1dner "nach 
seinen Kräften 0 f f e nb ar zu einer Unterhalts­
leistung bzw. ,einer höheren Unterhaltsleistung 
nicht imstande" ist. Daraus engibt sich, daß 
VO'rschüsse gewährt werden ,sonen, w,,:mn der 
Unterhaltsschuldner 'unbekannten Aufientihalts 
ist oder Ungewißheit über seine Leben:.verhält­
rnsse herrscht. 

Di,e v,or,geschlagene Erweilterung des Anwen~ 
dungsbereichs des § 4 Z 2 wird durch eine ß.e­
stimmung el1gänzt; die es dem Bund edeiclrtert, 
d'ie nach di,eser Besvimmung gewährten VO'r­
schüsse hereinzubringen; diesbezüglich wird auf 
die Ausführungen zum § 28 (Z 15 des Art. I) 
hinlgewneS'en. 

wel'ben. Seit d,em Inkrafttneten des Unterlhahs­
vorschußgesevzes ,ist in der öffentlichroeit wveder­
holt darÜlbeF geklagt worden, daß Kind~r Straf­
gefangener nlicht alrLgemeineinen Arrspruch auf 
Unterhaltsleistungen nach dejm Unt!erhaltsvQr­
schußgesetz haben. Besonder,s ist vielfach nicht 
v,el1Starrden worden, daß nach der angeführten 
Bestimmung K.,inder Strafigefangener nur dann 
Vorschüsse erhalten,. wenn d,er Unterihaltsschuld­
ner eine Strafhaft wegen Verlet2lunlg des 
§ 198 StGB v·er'büßt. Diese Un!gleiehbehandlung 
der Kinder ist besondel1s dann als Häne emp­
funden worden, wenn über den U nterhalts­
schu'I:dner zm.gleich wegen Verletzung der Unter­
haltspflicht und wegen einer andefien St,raftat 
eiene Freilheitsstraife VIerhängt wOl1den ist; nach 
dem gelt,enden WO'l1ll!:lJut des § 4 Z 3 können 
auch in diesem Fall keine Vonschüsse gewährt 
werden. Oft .haben die Mütter auch nicht ein­
geseJhen, daß die ihrem Kind gewäihrten V 0'1'- . 

, schüss,e de~halb eingestellt weI1den, wleil der 
Vater eine Fr,eilheitsstraf.e antritt; sie halben ge~ 
klagt, ,daß auf diese ~eise die Fteiheitsstraf,e 
mittdbar auch die K'inder tr:effe (vgl. den' Bei­
trag in der TagesZJeitung "Kurier" vom 
29. August 1977 "Kein Geld aus dem K.,ittchen"). 

Die Einlbeziehung der Kinder Strafgefange.llier 
in den Leistungskatallog des Unterhaltsvorschuß­
gesetzes ]st nicht nur remts- und sorz,ialpoliitisch 
geboten, sie ist a'uch reChtssystematisch und 
rechtsdoginatisch vertretiba,r. 

Die K.,inder der Stfiafgefangenen sind -eben­
falls - unschuldige Opfer der begangenen Straf­
tat, die Fürsorge und Beachtung verdienen. 
Den Staa.t trifft daiher, schon nach dem Gesichts­
punkt der - ihm letzten Endes ja obliegen­
den - Pflicht zur Untierhaltssicherun,g, auch die 
Pfl,icht, entweder für ,eine entsprechende Ent­
lohnung der im StraJvol1zug al1bleioenden Straf-

. gefanlgenen oder da,für zu ,songen, daß sie auf 
<lJndere Weise ihrer Unterhaltspflicht - im S.inn 
des "Anspannungsgrundsatzes" wären sie grund­
sätzlich und im aLlgemeinen an sich zur Anbeits­
'leistung, zur Erzielung eines Ein!roojmmens und 
auf Grund dessen zur LeistU'Ilig eines Unter­
halts imstande - genügen können. 

Hält man sich diese Ges,ich,tspunhe. vor 
Aug'en, so kiönlllen auCh. keine verfassun'gsl"echt­
lichen Bedenken gegen die GesetzgebiUngs- und 
Vollziehun'gszuständ~gkeit des Bundes . für eine 
solche Regelung aufkommen. Zur sinnvollen 
und der Rechtsentwicklun.g Rechnung tragenden 
Auslegung der ZustäncLigroeiostaUbestände der 
Art. 10 ff. B-VG hat der VIGH - auch - die 

Zum § 4 Z 3: "Gesichtspulllbetheorie" (vgl. VfS~g. 1975/ 
Nach der geltenden Z 3 des § 4 sind einem 7516 ua.) entwickelt. Demnach können - auch 

Kind VO'rschüsse zu gewähren, wenn der Unter- inha..1dich ähnliche - R,ege1ungen durchlausver­
haltsschuldner infolge VO'llzugs einer ausschließ- schiedenen Zuständi,gkeitstatibestän,den unter­
lich wegen Verletzung der Unterhaltspflicht steIlt werden, je nachdem von welchem Ge­
(§ 198 StGB) V'erhängcen Freilheitsstrafe daran sichtspunkt man ausg,6ht. In dies,er Hirusicbt darf 
gehinder:t Wlird, die für die Erfüllung seillIer ,übnigens auch nicht übersehen werden, daß der 
Unterhaltspflichtel'lfor.der:!ichen Mittel zu er- VorsChußleistung nach § 4 Z. 3 ein wesentliches 
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Merkmal einer "Sozialhilfdeistung", nämlich die 
Suhsidiarität, fehlt. 'In der SoziaJlhilfe :bedeutet 
Sulb~idiar:ität, daß ihre Maßnahmen erst dann 
einzugr,eifen haben, wenn a 11 e anderen Hilfs­
mittel, wozu auch die Leistungen der gegenüber 
dem UnterlstütlZungsweroer gesetzlich Unter­
hahspfl.ichügen gehören, erschöpft sind (siehe 
D I' a p a 1 i k in: Probleme der Fürsorge und 
Sozialhilfe im Wohlfahrtsstaat, 69 f.; Tom a n d 1, 
GruIJIdriß des österreichischen Sozialr,echts, 221). 
Das Untenhaltsvorschußgesetz ist in dies'er Hin­
sicht 'a.ber vom ge,genteiligen Prinzip 'beherr,scht 
(siehe § 7 Albs. 2 idgF und § 7 Albs. 3 ~dF des 
Entwurfes). Unt)el1haltsvorschi1s~e sind:lm übri­
gen grundsätzlich zurückzuzahlen. Der Gesetzes­
entwurf vel'1stärkt dheses Prinzip noch (siehe 
Art. I Z 15, besonders die §§ 28 und 29). Unter­
haltsvorschüsse, auch die nach § 4 Z 3, sind 
daher keine Soziathibfeteistu1l'g,en. 

Di'e ang,estellten überlegungen machen es frrei­
lich notwendig, die Regelung auf die Kinder 
solch'er Stmf,~efa1l'gener Z1\lJ beschränk,en, die sich 
auf' Grund einer Anordnung in einem str3lf­
genichtlichen V,erfanr,en im Inland in einer Ein­
richtung des Strahollzugswesens befinden. Die 
Haft eines Unterihaltsschuldners auf Grund einer 
AnoJ:1d1l'ung in einem Verwaltungsstrafverfahren 
od,er im Ausland und die in diesem Zusammen­
hang ,enbrachoen Ar'beitsl'eistul1lgen vermögen 
kein1e Leistungen aus Bundesmitteln zu beIgrün­
den. Im ühl"igen scheint jedoch eine weiter­
gehende Unterscheidung, etwa danach, welche 
Arbeit der Unterhaltsschu~dner in der Haft 
leistet, nicht gerechtfenigt. Auszugehen ist da­
vJOn, daß nach § 44 Strafvollzugsg,esetz j,eder 
arbei.tsfäh~ge Strafg.efangen,e verpflichtet ist, 
Arbeit zu leisten. Es ist Sache des Strafvollzugs, 
unter Ausschöpfung aller bestehen,den Möglich­
keiten für eine ausreichende Beschäfti,gunlg der 
Strafgefangenen zu sorgen; wo ,eine solche Be­
schälftigung l1Iicht mögJ,ich ist, soH di,es nicht den 
K,indem zum Nach,teil ger,eich,en. E,ine Unter­
scheildung in dies·er Bez~ehung würde überdies dli,e 
VollIZiehung der Regelung erheblich erschweren. 
Pe.rsonen, die in Unt,ersuchungshaft ang'ehalten 
werden, sind zwar nicht zu Anbeitsleistu'11lg,en 
'verpflichtet; nach § 185 Albs. 5 SoPO können 
sie jedoch grundsätzlich unner den für Straf­
gefangene gehenden Bedil1lgUill'gen arbeiten. Die 
Beschähigungslage der U n tersuchungshäftling1e 
ist a:llerdings urrgünsnig,er als die der Strafgefan­
genen. D~es ist aber ganz überw~egend nicht auf 
fehlende Arbeitsbereitschaft der Untersuch,ungs­
häfdinge zurückzufÜJhren, sondern darauf, daß 
die im Vol1zug bestehenden Beschäftigungsmög­
llchkeioen in ,erster Linie für Strafgefangene in 
An,')pruch genojmttp,en werd-en. Dle aufgezeigten 
UnterschJiede, für die man Ji.e Kinder nicht ent­
gelten lassen kann, bieten keinen Anlaß, die 
V.Qf,gesehene Regelung auf solche Haftz.eiten des 
Unterhaltsschuldner,s zu beschränken, die sich als 
Strafhaft darsteUen. 

Der § 4 Z 3 setzt weiter voraus, daß die Haft 
länger als einen Monat dauert. Nach der PraX1S 
d,er Ge~ichte 'berührt nämlich eine einen Monat 
nicht überster~e11lde Haft die UnterhahlSpflicht 
des Strafgefangenen nicht; er bleibt weiter ver­
pflichtet, den Uflitel1halt zu leisten, erford'erli­
ch·enlfalls können Vorschüsse nach den §§ 3 
oder 4 Z 1 in Anspruch genomm,en werden. 
Auch kommt der § 4 Z 3 -da,s er,gilbt sich aus 
der Wel1ldung "und er deshalb seine Unterhalts­
pflicht nichter.f.üU:en bnn" - dann nicht zur 
Anwendung, wenn der Unterhaltsschuldner über 
ein Vermögen oder ein v-an einleI' Erwerlbstätig­
keit unahhänghges Einkommen verfügt, das ihm 
auch während der Strafhaft die Erfüllung seiner 
Unterha,ltspflicht ermöglicht. 

Die vorstehenden AusfÜihrun~en sprechen -
dereinfachel1en sprach'lichen Gestaltung 
wegen - lediglich von Strafgefangenen und 
Stra,fhaft, sie gelten jedoch sinngemäß auch für 
den, Maßnahmenvollzug, also fÜr Personen, die 
nicht als Strafgefangene eilThe Freiheitsstrafe v,er­
büßen, sondern in einer mit Freiiheitsentziehung 
verbul1ldel1len vorheugenden Maßnahme (§§ 21 
bis 23 StGB) 3ingehalten werden. DeS1gLeichen 
sind die Erläut,erungen betreff'end di,e Unter­
suchungshäftlinge .sinng,emäß auch für vorläufig 
angehaltene Personen (§§ 429, 442 StPO) zu 
verstehen. 

Bezüglich der Höhe der Vorschüsse im Fall 
des § 4 Z 3 sow,i'e des übergangs einer Vor­
schußgewäihrUJng nach den §§ 3, 4 Z 1, 2 oder 4 
auf eine solch'e nach § 4 Z 3 wird auf die Aus­
führungen zur Z 5 (§ 7) hilngew1esen. 

Zum § 4 Z 4: 

,In der Vergangel1lheit ist wiederholt da,rüber 
geklagt worden" daß währel1ld der - olft r,echt 
langen - Dauer eines Verfahrens zur Fest­
stellung der Vaterschaft zu einem un'eöhelichen 
K,ind keine Unterhaltsvorschüsse geLeistet 
werden können. Väoer v,erzögerten häufig durch 
aussichtsloge Rechtsmittel ,den Eintritt der 
Rechtskraft des Vaterschaiftsfeststell:ungsurteils 
und damit auch ihre Heran?:iehung zu Unter­
haltsleistungen. Die neue Z 4 des § 4 sieht daher 
die Leistung von Unterhaltsvorschüssen auch vor 
Eintri tt der Rechtskraft des Va tel'schaftsfest­
stellullJgsurteirls vor. 

Um möglichst sichemusrel1en, daß diese Lei­
stungen vom Vater auch wieder hereingebracht 
w:erlden können, ist die V orschuß-gewährul1lg an 
weitere Vonussetzungen geknüpft: Mit der 
Vaterschaftsf,e;ststellUlIligsklage muß ein Unter­
haltshegehren verbunden sein, ul1ld diesem B,e­
gehren muß in erster Instanz zumindest mit 
einem T,eillbetrag hereits stattg,egeben worden 
sein; ist jedoch über das Unterhaltsbegehl'en -
für deri Fall der rechtskräftigen F.eststellUinlg der 
Vaterschaft - ein Vergleich geschlossen wa,rden, 
so soH es auf die Feststellung der Vaterschaft 
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in erster Instanz ankommen. Da es verhältnis­
mäßig selten vorkommt, daß das Urteil erst,er 
Instanz, !m:it dem di.e Vaterschaft fe~:tgesteLlt 
wird, in .der Folge geändert wird, kmn di·e 
Vorschußgewährung mit der Beendügung des 
V el1f ahrens el'Ster Instanrz einsetzen. Die Höhe 
der Vorschüsse bestimmt sich nach derallge­
meinen Regel des § 5; Exekuüonstitel im Sinn 
dieser Bestimmung ist auch ctie Entscheidung 
erster Instanz octer der - für den Fall d,er Fest­
stellung der Vaterschaft geschlossene -- Ver­
gleich über die Unterhaltspflicht des Vat,ers. Die 
Vorschußg.ewä~rung endet mit der I'echtskräfti­
gen Beendigung des V·erfahr'ens auf Festste.[r[ung 
der Vaterschaft. Dann kann ja der Vner un­
mittdbar zu Unterlhaltszaihlungen heranrgezog.en 
werden. . 

Grundlage für d~e Einhrungung der Vorschüsse 
ist der Unt·erihaltsvel'lgleich oder die Entschei­
dung, mit der de.r Beklagte - rückwirkend ab 
ctem Klagstag - :öU UnterhaltSibeiträgen an das 
Kind verpflichtet w.irid. 

Zur Z 3: 

In der Prax~s kommt 'es immer wi'ecler vO<r, 
daß Unterhaltsvorschüsse auf Grund von Ex.e­
kutionsuiteLn begehrt werden, di.e aufiLn,e aus­
ländische Währung lauten. Gegenw~rtig beste­
hen unterschiedlich,e Auffassuurgen darüber, ob 
das V ormundschafts- oder Pfl,egschaftsgericht bei 
der Bewi'l1igung der V orschüs.se oder der Präsi­
dent des Oberlandesgerichts bei der Auszahlung 
den FremdwähruIig~betrag in Schilling Ujmzu­
rechnen hat. Der Entwurf stellt dies durch eine 
Ergänzung des § 5 klar: Das Gericht, das die 
Vo.rschüsse bewilligt, hat auch die Umrechnung 
vorzunehmen. Maßgeblich soll dabei der Geld­
kurs an dem der Bewilligung vorangeg:m,genen 
W·erktag sein. Eine Umrechnung im Rahmen 
der Auszahlung durch .den Bräsi,denten des 
Oberlandesgerichts scheint nicht nu.r systemwud­
rig - die Umrechnung ist wohl .eine Fra·g.e der 
Rechtsprechung -, sondern 'läßt s'ich auch im 
Rahmen des Dauerauftra,gsverfahrens nur schwer 
durchführen. 

Zur Z 4: 

Nach der geltenden Fassung des § 6 Abs. 2 
betragen die Vorschüsse nach § 4 Z 2 und 3 
monatlich bis zur Vollendung des 6. Lebens­
jahrs des Kindes ein Viertel, von diesem Zeit­
punkt bis zur Vo1J.endung des 14. Lebensjahrs 
die Hälfte und ab ·diesem Z·eitpunkt drei V·iertel 
des im Abs. 1 des § 6 genannten Ridlt'satzes. 
FoLg.t man dejm Wortlaut der Bestimmung, so 
gelangt man, sofern das Kind nicht an einem 
Monats.ersnen gebor1en ist, für den Monat, in 
dem das Kcind ,das 6. oder das 14. Lehensjahr 
vollendet, zu einer "Aliquotierung" des Vor­
schusses. So hä.tte ,etwaein Kind, das am 
14. Mä'rz sed1S Jahre alt wird, für di:(: ersten 
vierzehn Tage des Monats März Anspruch auf 

einen aliquoten V O1."schuß nach § 6 A.o.s. 2 Z 1 
(ein Viertel des im § 6 Abs. 1 genannten Richt­
satzes) und für den Rest des Monats März auf 
einen aliquotJen Vorschuß nach § 6 ,Aibs. 2 Z 3 
(die Hälft.e ,des Richtsatzes). B·ei einer wIchen 
Berechnung des Vorschusses ist freiLich das 
automat:1Slerte Dauera'Ulftra:gsverfa'h~en, mit 
dessen Hilfe die Vorschüsse ausg,ezahlt werden, 
nicht einsetzrbar. Dile Reg;eiltmg führt da.her zu 
Verzölgerungen in der Auszahlung der Vor­
schüsse. 

Im Dienst der Vereinfachung des Verfahrens 
und einer raschen und unbürokratischen Erle­
digung ist daher vorgesehen, daß die höheren 
Richtsatzbeträge dem Kind jeweils schon voll mit 
dem Beginn des Monats zustehen sollen, in wel­
chem es die betreff.ende Altersstufe erreicht. 

Die Einfügung in der Einleitung des § 6 Abs. 2 
"vorbehaltlich des § 7 Abs. 2" stellt klar, daß die 
in dieser Bestimmung .enthaltene Sondervor­
schrift über die Höhe der Vorschüsse beim über­
gang von einer Vorschußgewährung nach den 
§§ 3 oder 4 Z 1 oder 4 in ·eine solche nach § 4 
Z 3 unberührt bleibt. Unter den Voraussetzungen 
des§ 7 Abs. 2 können also in einem Vorschuß­
fall nach§ 4 Z 3 Vorschüsse in der Höhe des in 
einem Exekutionstitel festgesetzten U nterhalts­
beitrags gewährt werden. 

Zur Z 5: 

Eine der wichtigsten B.estimmungen des Unter­
haltsvorschußgesetz ist der § 7. Er bedarf aus 
verschiedenen Erwägungen einer Knderung. 

Nach dem Abs. 1 in der geltenden Fassung hat 
das Geric,,~t einen niedrigeren Betrag, als im Exe­
kutionstitel bestimmt, als Vorschuß festzusetzen 
oder die Vorschüsse überhaupt zu versagen, wenn 
der Exekutionstitel nicht der materiellen Rechts­
lage entspricht. Die Bestimmung ist nach ihrem 
Wortlaut nur auf die Fälle anwendbar, in denen 
Grundlage der Bevorschussung ein E~ekutions­
titel ist, nicht also bei Gewährung von Vorschüs­
sen nach § 4 Z 2 oder 3. Das ist zu R·echt als Man­
gel angesehen worden. Das Gericht kann die Vor­
schüsse nur entweder in der vollen Höhe der 
Pauschalbeträge des § 6 Abs. 2 gewähren oder 
sie versagen; die Möglichkeit einer Verminderung 
der Pauschalbeträge wegen teilweiser Selbsterhal­
tungsfähigkeit des Kindes besteht nach herrschen­
der Auffassung nicht. Dieses "Alles-oder-Nichts­
Prinzip" ist unbefriedigend. Oft hat ein Minder­
jähriger ein Einkommen, das ihm die Befriedi­
gung zilmindest eines Teiles seiner Bedürfnisse 
ermöglicht; dann vermindert sich auch sein 
Unterhaltsanspruch. Es ist nicht sachgerecht, in 
diesen FäHen die vollen Pauschalbeträge des § 6 
Abs. 2 als Vorschuß zu gewähDen. 

Der § 7 Abs. 1 soll daher erweitert werden: 
Werden Vorschüsse nach § 4 Z 2 oder 3 gewährt, 
so· soll das Gericht die Pauschalbeträge des § 6 
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insoweit herabsetzen können, als das Kind eigene 
Einkünfte hat oder unter Berücksichtigung seiner 
Lebensverhältnisse selbsterhaltungsfähig ist (vgl. 
§ 140 Abs. 3 ABGB). Es verringern sich also die 
Vorschüsse um d~e dem Kind anzurechnenden 
eigenen Einkünfte (Z 2). Die Z 1 des neuen § 7 
Abs. 1 ennsprichtinhalttlich dem geltenden § 7 
Abs. 1; die Worte "nicht oder nicht mehr" sind 
bloß als sprachlich unzutreffend weggelassen wor­
den. Die in der Einleitung des § 7 Abs. 1 enthal­
tene Wendung "ganz oder teilweise" ist schmieg­
sam. Sie wird der ,Praxis die Handhabe b~eten, 
die Vorschüsse dem materiell-rechtlichen Unter­
haltsanspruch des Kindes anzupassen. 

Die Neufassung des Abs. 2 hängt im wesent­
lichen mit der Erweiterung des Anwendungsbe­
reichs des § 4 Z 3 zusammen. Anstelle der Pau­
schalbeträge des§ 6 Abs. 2 sind, falls Vorschüsse 
bereits vor Haftantritt in der Höhe des Titelbe­
trags gewährt werden, Vorschüsse in dieser Höhe 
weiter zu leisten; dadurch vereinfacht sich die 
Abwicklung der Bevorschussung (vgl. Art. I Z 2 
und 3 des Selbständigen Antrags der AbgzNR 
Dr. Ha f n er und Gen.). Wird aber ausdrücklich 
ein Antrag .auf Vorschußleistung nach § 4 Z 3 
gestellt und sind die Voraussetzungen dafür ge­
geben, weil der Unterhaltsschuldner wegen der 
Freiheitsentziehung seine Unterhaltspflicht nicht 
erfüllen kann, so sind Vorschüsse nach den festen 
Sätzen des § 6 Abs. 2 zu gewähren. Damit ist ein 
nahtloser Übergang von ·einem Fall der Vor­
schußgewährung auf den anderen g~währleistet. 
Diese Regelung soll auch gelten, wenn einem 
Unterhaltsschuldner, auf Grund dessen Unter­
haltspflicht Vorschüsse nach § 4 Z 2 gewährt 

. w,erden, die Freiheit im Sinn der Z 3 des § 4 
entzogen wird; in beiden Fällen bestimmen sich 
ja die Vorschüsse ohnedies nach § 6 Abs. 2. 

Gesetzestechnisch wird die neue Lösung durch 
die Anordnung im § 7 Abs. 2 verwirklicht, daß 
der Antritt einer Haft im Sinn des§ 4 Z 3 kein 
Grund ist, d~e Vorschüsse, wie sie nach den §§ 3 
oder 4 Z 1, 2 oder 4 gewährt worden sind, nun­
mehr zu versagen. Um keinen Zweifel aufkom­
men zu lassen, wird ausdrücklich bestimmt, daß 
die bisher gewährten Vorschüsse so lange weiter­
zuzahlen sind, bis dem Kind auf Grund eines 
Antrags nach §4 Z 3 Vorschüsse in der Höhe der 
Richtsatzbeträge des § 6 Abs. 2 zu 'gewähren 
sind. 

Der bisherige Abs. 2 des § 7 wird als allge­
meiner Grundsatz in einer sprachlich v·ereinfach­
ten Fassung in einen neuen Abs. 3 aufgenom­
men. 

Zur Z 6: 
Nach dem Abs. 2 des § 9 wird die Bezirksver­

waltungsbehörde, soweit sie nicht ohnedies als 
Amtsvormund oder besonderer Sachwalter das 
Kind vertritt, mit Zustdlung des Beschlusses über 

die Gewährung der Vorschüsse von Gesetzes 
wegen besonderer Sachwalter des Kindes zur 
Durchsetzung von dessen Unterhalts ansprüchen. 
Aus Kreisen der Amtsvormünder ist bemängelt 
worden, daß das Gesetz zwar regle, wann die 
Sachwalterschaft der Bezirksverwaltungsbehörde 
eintrete, nicht aber, wann sie ende. Besonders ist 
die Frage aufgeworfen worden, ob nicht die Be­
zirksverwaltungsbehörde schon nach Einstellung 
der Vorschüsse ihres Amtes als Sachwalter zu 
entheben sei. Im ersten Satz des § 9 Abs. 3 wird 
daher ausdrücklich angeordnet, daß die Einstel­
lung der Vorschüsse kein Grund zur Beendigung 
der Sachwalterschaft ist. . 

Die andere Lösung, nämlich die Beendigung 
der Sachwalterschaft zugleich mit der Einstellung 
der Vorschüsse, stände im Widerspruch zu den 
Erwägungen, die seinerzeit bei der Beratung des 
Unterhaltsvorschußgesetzes für die Einschaltung 
der Bezirksverwaltungsbehörde in die Unterhalts­
bevorschussung ausschlaggebend gewesen sind. 
Wie schon im Bericht des Justizausschusses 
199 BlgNR 14. GP, S. 4, angeführt worden ist, 
hat die Betrauung der Bezirksverwaltungsbehörde 
mit der Hereinbringung der Unterhaltsvorscliüsse 
ua. den' Zweck, eine Doppelgleisigkeit bei der 
Durchsetzung der Unterhalts ansprüche des Kindes 
zu vermeiden. Würde die Sachwalterschaft nach 
§ 9 Abs. 2 mit Einstellung der Vorschüsse enden, 
so ginge die Aufgabe der Einbringung auf den 
Bund über (§ 30). Oft besteht aber auch noch ein 
Unterhaltsrückstand, auf den keine Vorschüsse 
gewährt worden sind; diese Beträge müßten vom 
Kind, vertreten durch seine Mutter, eingefordert 
werden. Auch kommt es immer wieder vor, daß 
Unterhaltsvorschüsse zunächst eingestellt, später 
aber erneut gewährt werden. Durch ,ein Neben­
einander von Einbringungsversuchen des Kindes, 
vertreten durch seine Mutter oder durch die Be­
zirksverwaltungsbehörde, und des Bundes, ver­
treten durch den Präsidenten des Oberlandesge­
richts, würde sich der Eintreibungsvorgang er­
heblich ,erschweren. Es soll daher dabei bleiben, 
daß die Bezirksverwaltungsbehörde auch nach 
Einstellung der Vorschüsse grundsätzlich weiter 
Sachwalter des Kindes bleibt. Wann die Sachwal­
terschaft endet, ergibt sich aus den allgemein für 
die Beendigung der Vormundschaft geltenden 
Grundsätzen der §§ 249 ff. ABGB. 

Eine besondere Anordnung über die Beendi­
gung der, Sachwalterschaft trifft der zweite Satz 
des Abs. 3. Werden Vorschüsse nach § 4 Z 2 
oder 3 gewährt, so kann die Sachwalterschaft 
nach § 9 Abs. 2 unter Umständen entbehrlich 
sein. So soll die Bezirksverwaltungsbehörde ent­
hoben werden, wenn die Vorschüsse gemäß §§ 28 
und 29 unmittelbar dem Bund zurückzuzahlen 
sind und rückständige Unterhaltsbeiträge für das 
Kind von seinem gesetzlichen Vertr,ener, der Be­
zirksverwaltungsbehörde, nicht hereinzubringen 
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sind. Umgekehrt soll die Sachwalterschaft auf­
l'echtJbleiben,wenn Vorschüsse nach § 4 2 2 ge­
währt werden und noch Aussicht besteht, allen­
falls einen (neuen) Exekutionstitel gegen den 
Unterhaltsschuldner zu erwirken. Dies spricht 
die allgemeine Formel "wenn sie (die Bezirksver­
waltungsbehörde) zur Durchsetzung des Unter­
haltsanspruchs des Kindes nach der Lage des 
Falles nichts beizutragen vermag" aus. 

Zur Z 7: 

------------------------~------

13 

Das Rekursrecht des Präsidenten des Oberlan­
desgerichts hat sich bisher als sehr zweckmäßig 
erwiesen. Es gewährleistet die 2weiseitigkeit des 
Unterhaltsvorschußverfahrens, zumal sich der 
Unterhaltsschuldner oft nicht am Verfahren be­
teiligt. So konnte nicht selten auf Grund eines 
Rekurses des Präsidenten des Oberlandesgerichts 
eine unrechtmäßige Gewährung von Vorschüssen 
hintangehalten werden. Schließlich tragen die 
Rekurse, des Präsidenten des Oberlandesgerichts 
auch zu einer Ver.einheitIichung der Rechtspre­
chung zum Unterhaltsvorschußgesetz bei. 

Die Neuregelung der Einbringung der Unter- Nach dem geänderten § 15 Abs. 1 übt der 
, h,abvorschüsse in den §,§ 26 bis 29 macht auch. Bund s.ein Rekursrecht durch den Präsidenten 

eme ~euf~ssung d.~s § 13 Abs. 1 2 4 und 5 not-. des Oberlandesgerichts aus. Außerdem soll im 
w,end1? Dle ~uftrage an den Unterh~ltsschuldner.§ 14 die Unterscheidung zwischen 2ustellung und 
und d1e ~ez1rksverwaltungs~ehörd~ 1m Beschluß: Mitteilung des Beschlusses ,entfallen; die Entschei­
auf Gewahrung der Vorschusse musse!). neu ge- dung soll allen im § 14 genannten Personen und 
staltet werden.Nach der 2 4. ist "dem U?-t.er-. Stellen "zugestellt" werden. . 
halts schuldner aufzutragen, d1e der gesetzlichen. 
Regelung der Rückzahlung der Vorschüsse ent- Im übrig.en kann die Änderung des § 15 .zum 
sprechenden Zahlurugenz'll leisten". Das bedeutet: Anlaß genommen werden, die Bestimmung über­
W,erden dem Kind Vorschüsse nach den §§ 3 sichtlicher zu gliedern. Der Abs. 1 regelt die Re­
oder 4 2 1 oder 4 gewährt, so ist dem Unter- kursbefugnis, der Abs. 2 die Rekursgründe und 
haltsschuldner - wie schon bisher - aufzutra- der Abs. 3 den Ausschluß der Anrufung des 
gen, die fälligen Unterhaltsbeiträge an die Be-. OGH. 
zirksverwaltungsbehörde zu erbringen (§ 26 2um Abs. 3 sei noch fest gehalten, daß das 
Abs. 2 idF des Entwurfes); im Fall der Vorschuß- Bundesministerium für Justiz ,erwägt, die Auf­
gewährung nach § 4 2 2 oder 3 muß dem Unter- hebung dieser Bestimmung vorzuschlagen, sobald 
haltsschuldner hingegen aufgetragen werden, die, im Rahmen der in Vorbereitung stehenden No­
Vorschüsse unmittelbar an den Bund zu Handen: velle zu den 2ivilverfahrensgesetzen das Recht 
des Präsidenten des Oberlandesgerichts zurückzu-: des Rekurses an den. Obersten Gerichtshof in 
zahlen (§§ 28 Abs. 1 und 29 Abs. 1 idF des Ent-. Außerstr·eitsachen allgemein neu geregelt ist. Es 
wurfes). In der 2 5, die den Auftrag an die Be-' soll die Möglichkeit eröffnet werden, auch in 
zirksverwaltungsbehörde reg,elt, ist darauf Be- grundsätzlichen Fngen der Unterhaltsbevor­
dacht zu nehmen, daß der Unterhaltsschuldner . schussungden Obersten Gerichtshof anzurufen. 
Vorschüsse nach § 4 2 2 oder 3 nicht an die Be-' 
zirksverwaltungsbehörde, sondern unmittelbar' 2u den 2 10,11 und 13: 
an den Bund zurückzuzahlen hat. 

Zu den Z 8 und 9: 

Der § 15 in ,der gelteruden Fassung bestimmt, 
daß der B,eschIuß, 'mit dem über die Gewährung' 
der Vorschüsse entschieden wird, von den "Jre­
tei1ilgten" mit Rekurs angefochten werden kann.' 
Inder Pr>axis besteht !Zum TeiIUns,ichenheit dar-: 
Ülber, ob auch ,der Präsident des OberlandeSlge-' 
richts - als Vertreter des Bundes - Beteiligter 
in diesem Sinn und damit zur Erhebung eines, 
Rekurses legitimiert ist. Einige Rechtsmittelge­
richte haben die Rekursbefugnis des Präsidenten 
des Oberlandesgerichts ausdrücklich anerkannt 
(vgI. LG2 Graz 17. Dezember 1976, öAV 
Folge 37, 27), andere Gerichte engen hingegen, 
sein Recht~mittelrecht stark einOider verneinen. 
es überhaupt. Diese Unsicherheit hat ihren Grund 
zum Teil im geltenden § 14, nach dem der Be­
schluß über die Bewilligung der Vorschüsse dem 
Präsidenten des Oberlandesgerichts nicht zuzu­
stellen, sondern bloß mitzuteilen ist. 

Der neue § 16 soll "übergenüsse" von Unter­
haltsvorschüssen vermeiden helfen. Der Abs. 1 
stellt in übereinstimmung mit der bisherigen 
gesetzlichen Regelung (§ 16 erster Satz idgF) den 
Grundsatz auf, daß der Beschluß, mit dem das 
Gericht die Vorschüsse bewilligt, sogleich zu voIl­
ziehen ist; seine Rechtskraft ist daher nicht ab-
zuwarten. 

Der erste Satz des Abs.' 2 erweitert die schon 
nach dem geltenden zweiten Satz des § 16 beste­
hende Möglichkeit, die Innehaltung der Vorschüs­
se anzuordnen: Nicht nur das Erstgericht, son­
dern auch das Rekursgericht soll, wenn es die 
vOligebn;lchten Rerourslgrünlde tfür beachtlich 
hält - das wird besonders dann der Fall sein, 
wenn das Rekursgericht den Vorschußbewilli­
gungsbeschluß des Erstgerichts . aufhebt und die­
sem eine erneute Entscheidung aufträgt -, 
anordnen, daß mit dem Vollzug des Beschlusses 
bis zum Eintritt der Rechtskraft innegehalten 
wird. Gegen die Anordnung der Innehaliung ist 
ein Rechtsmittel nicht zulässig (zweiter Satz). 
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Diese Bestimmung dient der Verfahrensökono­
mie. Die Innehaltung ist keine endgültige Ent­
scheidung über den Anspruch des Kindes auf 
Unterhaltsvorschüsse. Sie stoppt nur den Aus­
zahlungsvorgang bis zum Eintritt' der Rechtskraft 
des Bewilligungsbeschlusses. 

Die Unanfechtbarkeit der gerichtlichen Ver­
fügung über das Innehalten läßt auch ihre förm­
liche Zustellung entbehrlich scheinen. Der Präsi­
dent des Oberlandesg,erichts ist bloß zu "ver­
ständigen" (Abs. 3), was auch fernmündlich im 
voraus erfolgen kann ('§ 61 Geo.). In der Praxis 
sollte die Verständigung in einem Amtsvermerk 
(§ 55 Abs. 3 Geo.) in den Akten festgehalten 
werden. 

Der Vorbehalt im § 17 Abs. 1 "soweit nicht 
nach § 16 zweiter Satz mit dem Vollzug innezu­
halten ist" ist entbehrlich. Daß der Präsident des 
Oberlandesgerichts im Fall der Anordnung der 
Innehaltung des Vollzugs die Vorschüsse nicht 
weiter auszuzahlen hat, folgt ohnedies aus § 16. 

Die Möglichkeit, mit dem Vollzug innezuhal­
ten, soll nicht nur in den Fällen der Gewährung 
und Weitergewährung, sondern auch in den Ver­
fahren über die Änderung und Einstellung der 
Vorschüsse bestehen .. Daher ordnen der neue 
§ 19 Abs. 3 und der dem§ 20 Abs. 2 angefügte 
Satz jeweils die sinngemäße Geltung des § 16 an. 

Zur Z 12: 

Die geltende Fassung des § 19 Abs. 1 läßt un­
klar, ob die Unterhaltsvorschüsse '- wegen des 
Eintritts eines Herabsetzungsgrundes nach § 7 
Abs. 1 - stets zum Monatsersten oder auch etwa 
zum 10. eines Monats herabgesetzt werden 

. können. Das Wirksamw,erden der Herabsetzung 
mit einem Tag während des Monats erschwert 
den Auszahlungsvorgang. Es muß nämlich dann 
für einen Monat ein Vorschußbetrag ausgezahlt 
werden, der sich aus einem Bruchteil des alten 
Vorschusses und einem Bruchteil des neuen, 
herabgesetzten, Vorschusses zusammensetzt. Die 
vorgeschlagene Neufassung stellt klar, daß die 
Herabsetzung stets mit dem auf den Eintritt des 
Herabsetzungsgrundes folgenden Monatsersten 
anzuordnen ist. Diese Lösung steht im Einklang 
mit der Rechtsprechung in Unterhaltssachen; ein 
Unterhaltsbeitrag wird im allgemeinen gleichfalls 
mit dem auf den Herabsetzungsantrag folgenden 
Monatsersten herabgesetzt. 

Im letzten Satz' des vorgeschlagenen § 19 
Abs. 1 5011 überdies verdeutlicht werden, daß im 
Fall der Herabsetzung der Vorschüsse zug lei c h 
auch über die Einbehaltung eines allfälligen 
übergenusses von künftig fällig werdenden Vor­
schüssen zu entscheiden ist. Damit wird mittel­
bar auch ausgedrückt, daß die Entscheidung über 
die Einbehaltung eines übergenusses von künftig 

fällig werdenden Vorschüssen in den Wirkungs­
kreis des Rechtspflegers fällt (siehe Art. Ir und 
die Erläuterungen hiezu). 

Die Neufassung des Abs. 2 des § 19 trägt vor 
allem einem von verschiedenen Seiten wiederholt 
geäußerten Anliegen Rechnung. Es ist als unbe­
friedigend bez·eichnet worden, daß nach gelten­
dem Recht Unterhaltsvorschüsse erst erhöht wer­
den dürfen, wenn der Beschluß, mit dem die 
Unterhaltsbeiträge erhöht werden, in Rechtskraft 
el1wach.sen 1st. Da ,die Untel1haJltserhöhung nach 
der Rechtsprechung im allgemeinen auf den Tag 
der Antragstellung zurückwirkt, kommt es zu­
einem unterschiedlichen Wirksamwerden von 
Unterhaltserhöhung und Vorschußerhöhung. Da­
durch werden die Kinder benachteiligt, mitunter 
bereitet auch die Vollziehung dieser Regelung 
Schwierigkeiten. Künftig sollen daher, wenn wäh­
rend des Laufens der Vorschüsse der Unterhalts­
beitrag erhöht wird, gleichz,eitig auch - von 
Amts wegen oder auf Antrag - die Vorschüsse 
hinaufgesetzt werden (vgl. Art. I Z 4 des Selb­
ständigen Antrags der AbgzNR Dr. H a f n e r 
und Gen.). Weiter soll im Abs. 2 klargestellt wer­
den, daß die Erhöhung der Vorschüsse nur für den 
noch offenen Teil des zuletzt anläßlich der Ge­
währung (§ 8) oder Weitergewährung der Vor­
schüsse (§ 18 Abs. 1) bestimmten Zeitraums an­
geordnet werden darf. Im Fall der Vorschußer­
hähung hat sich ja das Gericht auf die Prüfung 
bloß der Wirksamkeit der Unterhaltserhöhung 
zu beschränken; die ursprünglich für die Vor­
schußgewährung bestimmte Frist kann nur nach 
Durchführung eines Verfahrens nach § 18 ver­
längert werden. Für den letzten Halbsatz gilt 
das zum Ahs. 1 über das WirksJamwerden der 
Herabsetzung Gesagte . 

Nach dem neu angefügten Abs. 3 gelten die 
Vorschriften des neugefaßten § 16 über die Inne­
haltung des Vollzugs und die Verständigung des 
Präsidenten des Oberlandesgerichts sinngemäß 
auch für die Änderung der Vorschüsse (siehe 
Erläuterung,en zu den Z 10, 11 und 13). 

Zur Z 14: 

Zum § 23: 

Nach dem geltenden § 23 kann das Gericht 
über den Ersatz iZU Unrecht gewährter Vor­
schüsse im Sinn des § 22 immer nur auf Antrag 
des Präsidenten des Oberlandesgerichts ent­
scheiden. Häufig ergibt aber schon die dem Prä­
sidenten des Oberlandesgerichts regelmäßig nicht 
bekannte Aktenlage beim Vormundschafts- oder 
Pflegschaft~ger.icht, daß ein Anslpruch :;l:uf Ersatz 
zu Unrecht gewährter Vorschüsse offensichtlich 
gar nicht besteht; so etwa, wenn der übergenuß 
allein auf die Dauer des Verfahrens zur Herab­
setzung der Unterhaltsbeiträg·e zurückzuführen 
ist. In solchen Fällen soll künftig das Vormund-
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schafts- oder Pflegschaftsgericht - aus GI"Ünden 
der Verwaltungsv,ereinfachung und Verfahrens~ 
ökonomie - von Amts wegen zugleich mit der 
Herabsetzung oder Einstellung der Vorschüsse 
aussprechen, daß ein Anspruch auf Ersatz zu Un­
redlt gewährter Vorschüsse nicht besteht (erster 
Satz). Die Entscheidung soll dem Rechtspfleger 
zustehen, ihm ist die Aktenlage schon auf Grund 
des Verfahrens über die Gewährung, Herabset­
zung oder Einstellung der Vorschüsse vertraut 
(siehe Art. II und Erläuterungen hiezu). Der 
Ausspruch kann selbstverständlich mit Rekurs 
bekämpft werden. 

" 
Der zweite Satz des § 23 idF des Entwurfes 

entspricht im wesentlichen dem geltenden § 23. 
Der letzte Halbsatz dieser Besümmung kann 
entfallen, weil die gesetzliche Verweisung der 
Entscheidung IÜiber den Antrag des. Präsidenten 
des Obedandesgerlichts in das Verfahren außer 
Streitsachen ohnedies die Anwendharkeit des § 2 
Abs. 2 Z 7 AußStrG einschließt. Die Einfügung 
"unabhängig vom Alter des Kindes" soll klar­
stellen, daß ,auch nach Eintritt der Volljährigkeit 
des Kindes, dem die Vorschüsse gewä:hrt wor,den 
sind, die Entscheidung über die Ers,atzpflicht 
dem - fI"Üheren - Vormundschafts- oder 
Pflegschaftsgericht zukommt. 

Zum § 24: 

Die Neufassung des § 19 Abs. 2 macht auch 
eine geringf'Ügi,ge Ander,ung des § 24 notwendig. 
Bei der Rege1ung der Gebühren müssen, um 
sachlich nicht begründete Ungleichheiten zwischen 
der amtswegig 'anzuol1dnenden und der über 
Antrag vorzunehmenden Erhöhung der Vor­
schüsse zu vermeiden, diese Ibeiden Wege der 
Vorschußerhöhung gebührenriechdich gleich be­
handelt weJ1den. Die vorgeschLagene Regelung 
stellt darüiber hinaus noOch sicher, daß die P<l/U­
schalgebü,hr in Anlehnung an die TP 9 d'es 
GJGebGes. 1962, die vom Wert des Zuerkannten 
spricht, nur nach dem Erhöhungslbetmg zu be­
messen ist (siehe OA V Folge 49/50, 97). 

Zur Z 15: 

Zu den Schwerpunkten des Gesetzesentwurfs 
zählen, wie schon]m aLlgemeinen Teil der Er­
läuterungen hervorgehoben w:ol"!den list, die Aus­
gesllaltung der MögLichkeiten, den Unterhalts­
schuldner zur Rückz;a~hlung der Vorschüsse her­
anZlUziehen, sowie die Vereinf.achung des Ein­
bringungsvorgangs. Das Ziel ist, ohne eine ins 
Gewicht faLlende Vermehrung des Verwaltungs­
auJwandes mehr Ge1d als bisher von den Untere 
haltsschuldnern hereinzubringen und an den 
FaJInilienlastenau~glaichsfonds Zlurückz.uleiten. Ob 
es damit auch gdingt, das Verhältnis der her­
einigebrachten zu den laus'getz:ahlten Vorschüssen 
zu ver:bessern, kann im Hinblick lauf die Erwei­
terung des Kreises Ider Ampruchs;berechti,~ten in 

den Z 3 und 4 des § 4 sowie die "Aufwertung" 
a1lter Exekutionstitel im Weg der Vorschuß­
gewährung nach § 4 Z 2 nicht vorhergesagt 
wel1den. 

Die der Rüd(zahIung der Vorschüsse gewidme­
ten §§ 26 bis 29 we!1den grundlegend neu ge­
staltet, ,iJhr Inhalt wird nach systematischen 
Gesichtspunkten geglliedert: Die §§ 26 und 27 
regeln die R.ückzahlung der Vorschüsse !mach den 
§§ 3 und 4 Z 1 und 4, der § 28 die Rückzahlung 
der Vorschüsse nach § 4 Z 2 und der § 29 die 
Rückzahlung der Vorschüsse nach § 4 Z 3. Die 
umf,assenderen Regelunlgen ,lassen sich ·,deshalb 
gesetzestechnisch QD dieser Paragraphenf.o1.ge 
unterbrinlgen, weil der § 28 infolge Auf~hebung 
der ursprüng1lichen Bestimmung Idurch das Bun­
de9gesetz BGB!. Nr. 403/1977 .ohnedies frei ist 
und sich der Inhalt der ,geltenden §§ 26, 27 
und 29 ohne weiteres zusammenziehen läßt. 

Zum § 26: 

Diese Bestimmung enthält im wesentlichen gel­
tendes Recht. Der Abs. 1 entspricht inhaltlich 
dem geltenden § 26, der Abs. 2 dem geltenden 
§ 27 Abs. 1 erster Hallbsatz (der zweite Halb­
satz diieser Bestimmung "sonst geleistete Zahlun­
gen befreien nicht von seiner Sch'UiM" scheint im 
Hinblick auf den 'allgemeinen Grundsatz des 
§ 1424 ABGB entbehrlich), der Abs. 3 dem gel­
tenden § 27 Abs. 2. 

Zum § 27: 

Das geltende Recht enthält keine ausdI"Ück­
liche Bestimmung .dal1über, in welcher Weise die 
Bezirksverwaltungsrbehörtde ,die namens des Kin- • 
des vom Unterhaltsschuldner hereingebrachten 
Betr~ge zu verwenden hat. Aus dem § 31 Albs. 2 
zweiter Satz leitet ,die PraXiis ab, daß mit diesen 
Beträgen in erster Linie die laufenden Unter­
haltSifordenungen des Kindes, ~oweit 31u,f sie keine 
Vorschüsse gewährt werden, sodann der Ersatz­
anspruch des Bundes und erst e,Uffi Schluß die 
Forderung Ides Ki:n1des auf Unte!1haltsrückstände 
zu tbefriedigenSlind. Es ist besonders ein Wunsch 
der Amtsv,ormünder, diese Fmge klar ·iJm Gesetz 
zu regeln. 

Der vorgeschlagene Abs. 1 des§ 27 folgt der 
herrschenden Pl1axis. Es soll 'also der Ersatz,an­
&pruchdes Bundes ,der Forderung ,des Kindes auf 
Unterhaltsriickstände vorgehen. Der Sdbständilg,e 
Antrag der AbgzNR Dr. H a f n e I' und Gen. 
vom 27. Juni 1979 schlägt eine Umkehrung dieser 
Rangordnung vor (s~ehe Art. I Z 5 des Antratgs). 
So vel'ständlich das AnJiegen dieses Vörschh,gs 
ist, so läßt sich doch d3lg,egen einwenden, Idaß 
Auf,gabe der Unterhaltsbevorschussung die Siche­
rung !des laufenden Unterhalts ,der Kin!der sein 
soH;die vorg,eschlagene Regelung liefe .im Ergeb­
nis aJber ·auf eine Bevorschussung lauch der Unter­
haltsrückstände hinaus. Auch würde sich bei Ver-
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wü.,MichuIlIg des Gediailikens rder Einbringungs­
erfolg aller Voraussicht nach erheblich ver­
schlechtern. Wie Vertreter einzelner Be:zirksver­
w1altungslbehörden dem Bundesministerium für 
Jusmz auf A,nfraJge .im kurzen Weg mitg,eteilt 
haben, würde bei einer y.orrangigen Deckung der 
UnterhaltsrückstäIllde des Kindes nicht einmal 
ha~b so v,iel wie ,derzeit an den Familienlasten­
ausgleichsfonds zurückfließen. 

Der Abs. 2 erster Satz entspricht im wesent­
lichendem geltenden § 29 Abs. 1. Der neue 
HilJbsatz "soweit aus ,ihnen die Fovderung des 
Bundes auf Rückzahlung der Vorschüsse zu be­
friedigen ist" dient bloß der Anpassung an die 
vorgeschlagene Bestimmung über die Verwen­
dung der vom Unterhaltsschuldner hereinge­
brachten Beträge. Der zweite Satz enthält eine er­
weiterte Fassungd~ geltenden § 29 Abs. 2. Nach 
dem geltenden Recht hat die Bezirksverwaltungs­
behörde dem Präs~deriten des Oberlandesg,erichts 
eine Schlußabrechnung über einen Vorschußfall 
erst bei Beendiguilig der gesetzlichen Vertre­
tung, also etwa mit dem Eintritt der Volljährig­
keit des Kindes, zu legen. Bin Vors.chußfall ist 
jedoch für die Bezirksverwaltung,sbehörde jeden­
falls auch dann erledigt, wenn die gewährten 
Vorschüsse zur Gänze zurückgezahlt sind. Der 
Entwurf bezieht .daher auch diesen FaN ein. Sind 
die Vorschüsse zur Gänze zurückgezahlt, so hat 
die Bezirksverwaltungsbehöf'de, auch wenn sie 
weiter Sachwalter des KJindes zur Durchsetzung 
von dessen Unterhaltsansprüchen bleibt, eine 
Schlußabrechnung zu verfassen und dem Prä­
sidenten des Oberlandesgerichts zu übersenden. 

Der Abs. 3 des § 27 entspricht wörtlich dem 
geltenden § 29 Ahs. 3. 

Zum § 28: 

Der § 28 regelt die Rückzahlung der Vor­
schüsse naeh § 4 Z 2. Im geltenden Recht fehlt 
eine Handhabe, um sol.che Vorschüsse vom Un­
terhaltsschuldner wieder zurückzuverlangen. Da 
in diesen FäHen kein Exekutionstitel oder -
nach dem Entwurf - mir ein "Untertitel" be­
steht und der Unterhaltsschuldner zufolge eines 
das Unterhaltsrechtbeherrschenden Grundsatzes 
("nemo pro praeterito alitur") nicht für die Ver­
gangenhe~t zu Unterhaltsleistungen verpflichtet 
werden kann, kann man den an sich Unterhalts­
verpflichteten ni.cht mit den M,itteln des Unter­
haltsrechts zum Ersatz der Leistungen des Bundes 
vel'haloen. Auch ist es zumindest zwei,felhaft, ob 
der Unterhaltsschuldnerauf Grund des § 1042 
ABGB vom Bund mit KLag.e ,in Anspruch genom­
men werden könnte; der Bund el'bringt ja se.ine 
Leistungen auf Grund einer besonderen gesetz­
lichen Verpflichtung. über diesen Mangel des 
geltenden Rechtes ist von verschiedenen Seiten 
geklagt worden; es ,ist verlangt worden, dem 
Bund auf einfache Weise die Möglichkeit eines 

unm~ttelbaren Rückgriffs auf den Unterhalts­
schuldnerzur Hereinbrirtgung der dem Kind' 
ausgezahlten Vorschüsse zu eröffnen. Der Abs. 1 
verpflichtet daher den Unterhaltsschuldner von 
Gesetzes wegen zur Rückzahlung der Vorschüsse, 
die der Bund nach § 4 Z 2 gewährt hat. Der 
Unterhaltsschuldner soU di-ese Vorschüsse unmit­
telbar, nicht also - w,ie nach § 26 - über das 
Kind (die Bezirksverwaltungsbehöl'de) an d'en 
Bund zurückzahlen. 

Die Rückzahtungspflicht soll fre~1ich nicht 
völlig unabhängig von der Unterhaltspflicht des 
Unterhaltsschuldners sein. Sie soll nur insoweit 
bestehen, als der Unterhalts schuldner in der Ver­
gangenheit jeweils auch ,imstande gewesen wäre, 
dem Kind Unterhaltsbeiträge zu leisten. Dabei 
soll allerdings die Beweislast dem Unterhalts­
s.chuldner auferlegt werden; nur soweit er 
nachweist, daß er nach seinen Lebensverhältnissen 
außerstande gewesen i-st, den Unterhaltsbeitrag 
in der Höhe der gewährten Vorschüsse zu leisten, 
soll er von der Ersatzpflicht befreit s,ein. Diese 
für den Unterhaltsschuldner strenge Regelung 
läßt sich damit rechtfertigen, daß sich der Bund ja 
in einem Beweisnotstand befände, wenn er für 
einen weit zurückliegenden Zeitraum nachwei­
sen müßte, daß der Unterhaltsschu1dner nach 
seinen Lebensverhähnissen zur Leistung der be­
vorschußten Unterhaltsbeiträge jeweils limstande 
gewesen wäre. Es ist eher ·dem Unterhaltsschuld­
ner zumutbar, den Gegenbeweis zu erbringen. Er 
muß eben für seme Entlastung sorgen, wenn er 
keine Unterh<1lltsbeiträ-ge geleistet hat; schließlich 
sind ja ;auch die Gründe, weshalb eine Fest­
setzung seiner Unterhaltspflicht in einem gericht­
lichen Verfahren nicht g-elungen ist, auf seiner 
Seite ,geleg.en. 

Der Abs. 2 schlägt einen einfachen, die Gerichte 
mögLichst wenig belastenden Weg zur Durch­
setzung des Er,satzanspruchs des Bundes vor. In 
dem Beschluß über die Gewährung der Vor­
schüsse nach § 4 Z 2 soll der Unterhaltsschuldner 
auch verpflichtet werden, die ausgezahlten Vor­
schüsse an den Bund - zu Handen des Präs,i­
denten ,des Obel'landesgerichts - zurückzuzahlen 
(siehe § 13 Abs. 1 Z 4 j,dF des Entwurfes). Dieser 
Beschluß soll nicht nur Grundlage der Gewäh­
rung der Vorschüsse an das Kind, sondern zu­
gleich auch Exekutionstitel des Bundes zur Her­
einbringung der Vorschüsse vom Unterhalts­
schuldner -sein. Dabei muß freilich darauf Bedacht 
genommen werden, daß im Fall ,des § 4 Z 2 als 
Vorschußein Bruchteil des im § 6 Abs. 1 be­
zeichneten :&ichtsatzes gewährt wird; es könnte 
der Standpukt vertreten werden, daß es einem 
solchen Titel an der für -die Vollstreckbarke~t 
erforderlichen Bestimmtheit mangle. Aus diesem 
Grund soll der Vorschußbewilligungsbeschluß nur 
zusammen mit einer Aufstellung des Präsidenten 
. des Oberlandesg-erichts, ,in ·der die noch aus-
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haftenden Verbindlichkeiten des Unterhalts­
schuldners in einem Schillingbetrag angeführt 
sind, als Exekutionstitel gelten (Abs. 2 erster 
Satz). 

Nach der vorges.chla.g~nen Neufassung des § 4 
Z 2 können Vorschüsse auch gewährt werden, 
wenn ein mehr ah drei Jahre alter Exekutions­
titel besteht, dessen Anpassung an die geänderten 
Bedürfnisse des älter gewordenen Kindes - aus 
Gründen auf Seite des Unterhaltsschuldners -
aber nicht geLingt. Um zu verhindern, daß ein 
solcher ExekutioThStitel neben dem Vorschußbe­
willigungsbeschluß zur Hereinbringung der Un­
terhaltsbeiträge vorn Unterhaltsschuldner ver­
wendet, der Unterhaltsschuldner aho für den­
selben Zeitraum von zwei Seiten in Anspruch 
genommen wird, bestimmt der zweite Satz des 
Abs. 2, daß ein solcher Exekutionstitel für den 
Zeitraum, für den dem Kind Vorschüsse gewährt 
werden, erlischt. Der Unterhaltsschuldner kann 
sich gegen eine Exekution auf Grund dieses 
Titels im Weg eines Oppositionsgesuchs oder einer 
Oppositionsklage wehren (§§ 35, 40 EO). 

Der Abs. 3 gewährleistet dem Unterhalts­
schuldner die Wahrung des Grundsatzes des 
rechtlichen Gehörs. Ist er der Ansicht, daß er 
nicht oder nicht zur Gänze rückzahlung",pflichtig 
sei, weil er nach seinen Lebensverhältnissen 
nicht oder bloß zum Teil in der Lage gewesen 
sei, die Unterhaltsbeiträge inder Höhe der ge­
währten Vorschüsse zu leisten, so kann er dies 
beim Vormundschafts- oder Pflegs.chaftsgericht 
geltend machen. Gleiches gilt, wenn die Auf­
stellung des Präsidenten des Oberlandesgerichts 
über die noch aus haftende Rückzahlungsschuld 
des Unterhaltspflichtigen, etwa weil dieser be­
reits Zahlungen gelei,stet hat, unrichtig ist. Das 
Vormunds.chafts- oder Pflegschaftsgericht entschei­
det im Ver.fahren ,außer Streitsachen. Es ist 
auch dann noch zuständig, wenn das Kind, dem 
die Vorschüsse gewährt worden sind, mittlerweile 
volljährig geworden ist. Läuft gegen den Unt·er­
haltsschuldner ein Exekutionsverfahren auf 
Grund ·des Vorschußbewilligungsbeschlusses in 
Verbindung mit der Rückzahlungsaufstellung und 
erhebt er gegenden g.eltend gemachten Anspruch 
Einwendungen, so soll ihm auch die Möglichkeit 
offenstehen, eine Aufschiebung der Exekution zu 
erwirken. Der zweite Satz des § 28 Abs. 3 be­
stimmt daher, daß die Geltendmachung von Ein­
wendungen gegen die RückzahlungspÜicht ein 
Aufschiebungsgrund - im Sinn des § 42 EO -
ist. 

Zum § 29: 

Zu den wichtigsten Neuerungen des Gesetzes­
entwurfs zählt die Erweiterung des geltenden 
§ 4 Z 3 auf grundsätzlich alle Fälle einer gericht­
lichen 'Strafhaft im Inland. Zu dem zur Begutach­
tung ausgesandten -Entwurf ist im Zusammen-

hang mit d.ieser Bestimmung verla~gt worden, 
solche Vorschüsse unter bestimmten, freilich ,eher 
eng umschriebenen Voraussetzungen vom Unter­
haltsschuldner nach dessen Entlassung aus der 
Haft hereinzubringen. Daß der Unterhaltsschuld­
ner nicht allgemein zur Rückzahlung dieser Vor­
schüsse verhalten werden kann, folgt schon dar­
aus, daß ja nach dem bürgerlich-rechtli.chen Un­
terhaltsrecht die Unterhaltspflicht während der 
Zeit der Haft im allg,emeinen - mangels eines 
ausreichenden Einkommens oder Vermögens des 
Unterhaltsschuldners - ruht. Auch würde eine 
solche Regelung nicht mit der überlegung im 
Einklang stehen, daß die Vorschüsse gleichsam 
als ein Teil der Entlohnung des Strafgefangenen 
für die während der Haft ·erbrachten Arbeits­
leistungen anzusehen sind. Dennoch sind Fälle 
denkbar, in denen es von jedermann geradezu 
als ein Gebot der Billigkeit angesehen wird, den 
Unterhaltsschuldner nach seiner Haftenrlassung 
zur gänzlichen oder teilweisen Rückzahlung der 
Vorschü'sse herall'zuziehen, so etwa, wenn dem 
Unterhaltsschuldner ein größeres Vermögen zu­
fällt oder er ein besonders hohes Einkommen 
bezieht. Der Umst,aIlld, daß die Vorschüsse aus 
den Mitteln des Familienlastenausgleichsfonds ge­
währt werden, rechtfertigt es, den Unterhalts­
schuldner in diesem Ausnahmsfall in Anspruch 
zu nehmen. Dabei soll freilich auf seine Sorge­
pflichten sowie .darauf Bedacht genommen wer­
den, daß die mit dem Strafvollzug verfolgten 
Zwecke, besonders die Wiedereingliederung des 
Strafgefangenen in das Gemeins.chafts.leben, 
nicht gefährdet werden, etwa weil sich der Un­
terhaltsschuldner sogleich nach seiner Entlassung 
einem großen Schuldenberg gegenübersieht. Auch 
soll die Pflicht zur Rückzahlung der Vors.chüsse 
der Pflicht zur Gutmachung des durch die Straf­
tat angerichtetJen Schadens im Rang nachgehen 
(Abs.1). 

Wegen der besonderen Voraussetzungen der 
Pflicht des Unterhaltss.chuMners zur Rückzahlung 
der Vorschüsse nach § 4 Z 3 kann hier nicht .,­
wie nach § 28 - der Vorschußbewilligungsbe­
schluß zugleich als ExekutionstiDel zur Herein­
bringung der Vorschüsse gelten. über die Zah­
lungspflicht soll jeweils in einem eigenen, auf 
Antrag des Präsidenten des Oberlandesger.ichts 
einzuleitenden außerstI'eitigen Verfahren vor dem 
Vormundschafts- oder Pflegschaftsgericht ent­
schieden werden (Abs. 2). 

Zu den Z 16 und 18: 
Der§ 31 bedarf einer Anpassung an die vor­

geschlagenen §§ 28 und 29. Dies wird überdies 
zum Anlaß genommen, die Bestimmung über­
sicht1i.cher zu gLiedern. 

Die g.eltende Fassung ·des § 31 bezieht sich 
bloß auf die Bintreibung der auf den [Bund 
übergegangenen Unterhaltsforderung des Kindes; 
nU:n muß a.ber auch des unmittelbaren Ersatzan-
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spruchs des Bundes an den Unterhaltsschuldner 
nach den §§ 28 und 29 gedacht werden (Abs. 1 
und Abs. 3). Im Abs. 2 wird überdies vorge­
schlagen, den Bund nicht nur - wie na.ch gelten­
dem Recht - in ein anhängiges Exekutionsver­
fahren und in einen allenfalls anhängigen Rechts­
stre]t gegen einen D!1ittschuldner, sondern auch 
in ein Konkurs- oder Ausgleichsverfahren gegen 
den Unterhaltsschuldner anstelle des Kindes ein­
treten zu lassen. Der Abs. 4 entspricht dem 
geltenden Abs. 3 des § 31. 

Auch die Bestimmung über die Zahlungser­
leichterungen für den Unterhaltsschu1dner im 
§ 33 soll sich auf den Ersatzanspruch des Bundes 
nach den §§ 28 und 29 beziehen. Um dies klar­
zustellen, muß die Einleitung des § 33 Abs. 1 neu 
gefaßt werden. 

Zur Z 17: 
In der Praxis ist das Bedürfnis nach Regelung 

der Frage aufgetaucht, inwieweit die Erben eines 
Unterhaltsschuldners zur Rückzahlung der Vor­
schüsse herangezogen werden können. In e'inem 
neuen§ 31 a wird' hiefür eine Lösung vorge­
s.chlagen. Die Bestimmung sieht - nach dem 
Vorbild des § 142 ABGB - eine Haftung der 
Erben bis zum Wert der Verlassenschaft, also 
"pro viribus", vor. Es soLl aber auch nach dem 
Tod des Unterhaltsschuldners der Grundsatz gel­
ten, daß der Anspruch des Kindes auf den laufen­
den Unterhalt dem Ersatza'nspruch des Bundes 
vorgeht. D~es drückt .der zweite Satz des § 31 a 
aus. 

Zum Artikel 11 
Nach dem geltenden § 16 Abs. 1 Z 11 Rechts­

pflegergesetz gehören die Entscheidungen in den 
Angelegenheiten der Gewährung, Weitergewäh­
rung, Anderung und Einstellung der Vorschüsse 
in den Wirkungsbereiich des Rechtspflegers. Dem 
Richter ist bloß die Entscheidung über den Er­
satz zu Unrecht gewährter Vorschüsse vorbehal­
ten. Die vorgeschlagenen Anderung.en des Un­
terhaltsvorschußgesetzes erfor·dern auch eine Klar­
stellung, wer da,s Nichtbestehen eines Ersatzan­
spruchs nach § 23 erster Satz Unterhaltsvor-

schußgesetz idF des Entwurfes auszusprechen und 
wer über die Einwendungen des Unterhalts­
schuldners gegen die Rückzahlungspflicht nach 
§ 28 Abs. 3 Unterhaltsvorschußgesetz idF des 
Entwurfes und über die Pflicht zur Rückzah­
lung nach § 29 Abs. 2 Unterhaltsvorschußgesetz 
idF des Entwurfes zu entscheiden hat. Die sich 
daraus ergebende Notwendigkeit einer Anderung 
des Rechtspflegerg.esetzes wird zum Anlaß ge­
nommen, den ,§ 16 Abs.1 Z 11 Rechts-
pflegergesetz anders zu gestalten. Ent-
scheidungen in den Angelegenheiten der 
Unterhaltsbevorschussung sollen grundsätzlich 
zum Wirkungsbereich des Rechtspflegers ge­
hören. Die Ausnahmen von diesem Grundsatz, 
also die Angelegenheiten, die dem Richter vor­
behalten bleiben, sollen im einzelnen angeführt 
werden: die Entscheidungen über den Ersatz zu 
Unrecht gewährter Vorschüsse auf Antrag des 
Präsidenten des Oberlandesgerichts nach § 23 
zweiter Satz und über die unmittelbare Rück­
zahlungspflicht des Unterhaltsschuldners an den 
Bund nach § 28 Abs. 3 und § 29 Abs. 2 Unter­
haltsvorschußgesetz idF des Entwurfes. Es sind 
dies rechtlich schwierige Fragen, die über die 
Rechtsgebiete hinausreichen, auf denen' der 
Rechtspfleger sonst tätig ist. 

Mit der vorgeschlagenen allgemeinen Umschrei­
bung des Wirkungskreises des Rechtspflegers in 
Unterhaltsvorschußsachen wird klargestellt, daß 
nicht nur die Gewährung, Weitergewährung, Än­
derung und Einstellung der Vorschüsse, sondern 
a.u.ch die Entscheidung über die Einbehaltung 
der Vorschüsse nach § 19 Abs. 1 letzter Halbsatz 
(hierüber bestanden in der Praxis bisher Zweifel) 
und der von Amts wegen zu treffende Aus­
spruch nach § 23 erster Satz Unterhaltsvor­
schußgesetz idF des Entwurfes, daß ein Anspruch 
auf Ersatz zu Unrecht gewährter Vorschüsse 
nicht besteht, dem Rechtspfleger übertragen 
sind. 

Zum Artikel III 
Dieser Artikel enthält die Bestimmung über 

das Inkrafttreten der vorgeschlagenen Novelle 
(Z 1) und die Vollziehungsklausel (Z 2). 
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Gegenüberstellung 

Unterhaltsvorschußgesetz 

Gel t end e Fa s s u n g: Entwurf: 

§ 3. Vorschüsse sind ZIU gewähr·en, wenn 

1. für den gesetzLichen Unterhaltsanspruch ein 
,im Inland vollstreckbarer Exekutiohstitel be­
steht und 

2. eine innerhalb von drei Monaten vor der 
Stellung des Antrags auf Vors.chußgewäh­
rung wegen der laufenden Unterhaltsbei­
träge geführte Ex·ekution zur Hereinbrin­
gung auJ das künftig fällig wel'dende Ar­
beitseinkommen (§ 6 Abs. 3 Lohnpfändungs­
gesetz), gegebenenfalls eine Exekution zur 
Sicherstellung (§ 372 EO) einen dem Unter­
haltsbeitrag für einen Monat entsprechenden 
Betrag nicht voll deckt, wobei hereingebrach­
te Unterhaltsrückstände auf den laufenden 
Unterhalt anzurechnen sind. 

§ 4. Vorschüsse sind aud1 zu gewähren, wenn 

1. zwar die VOraJussetzungen des § 3 Z. 1 gege­
ben sind, aber die Führung einer Exekution 
,nach § 3 Z. 2 aussichtslos scheint, 

2. die Voraussetzungen des § 3 nicht g.egeben 
slind, der Unterhaltsschuldner aber nach sei­
nen Kräften an sich zu einer Unterhaltslei­
stung imstande ist, jedoch durch sein Ver­
halten seine Heranziehung zur Unterhalts­
leistung vereitdt oder 

3.dler Unterhaltsschuldner :infolg·e VoLlzuges 
einer auss.chließlich wegen Verletzung der 
Unterhaltspflicht verhängten Freiheitsstrafe 
daran gehindert wird, die für die Erfüllung 
seiner Unterhaltspflicht erforddl,ichen Mittel 
zu erwerben. 

§ 3. (unverändert) 

1. (unverändert) 

2. eine wegen der laufenden Unterhaltsbeiträge 
im Inland geführte Exekution zur Het;ein­
bringung auf das künftig fällig werdende 
Arbeitseinkommen (§ 6 Abs. 3 Lohnpfän­
dungsgesetz) oder, sofern der Unterhalts­
schuldner offenbar nicht Bezieher eines Ar­
beitseinkommens im Sinn :des Lohnpfän­
dungsgesetzes ist, eine Exekution zur Sicher­
steIlung (§ 372 EO) innerhalb von drei Mo­
naten vor der Stellung des Antrags auf Vor­
schußgewährung die in dieser Zeit fälligen 
Unterhaltsbeiträge nicht voll gedeckt hat; 
dahei sind hereinigebrachte Unterhaltsrück­
stände auf den laufenden Unterhalt anzu­
rechnen. 

§ 4. Vorschüsse sind auch zu gewähren, wenn 

1. zwar die Voraussetzungen des § 3 Z 1 ge­
geben sind, aber die Führung einer Exe-

. kution nach § 3 Z 2 aussichtslos scheint, be­
sonders weil im Inland ein Drittschuldner 
oder ein Vermögen, dessen Verwertung einen 
die laufenden Unterhaltsbeiträge deckenden 
Ertrag erwarten läßt, nicht bekannt ist; 

2. die ,Festsetzung des Unterhaltsbeitrags über­
haupt oder, falls der Exekutionstitel im Sinn 
des § 3 Z 1, gerechnet vom Zeitpunkt der 
Erlassung, älter als drei Jahre ist, die Er­
höhung des Unterhaltsbeitrags aus Gründen 
auf Seite des Unterhaltsschuldners nicht ge­
lingt, außer dieser ist nach seinen Kräften 
offenbar zu einer Unterhaltsleistung bezie­
hungsweise einer höheren Unterhaltsleistung 
nicht imstande; 

3. dem Unterhaltsschuldner auf Grund' einer 
Anordnung in einem strafgerichtlichen Ver­
fahren länger als einen Monat im Inland 
die Freiheit entzogen wird und er deshalb 
seine Unterhaltspflicht nicht erfüllen kann; 

4. dem mit der. Klage auf Fests1lellung der 
Vaterschaft zu einem unehelich,en Kind ver­
bundenen Begehren auf Leistung des gesetz­
lichen Unterhalts, zumindest mit einem Teil­
betrag, oder, falls darüber ein Vergleich ge­
schlossen wurde, der Klage auf Feststellung 
der Vaterschaft in erster Instanz stattge­
geben worden ist, jedoch nur für die Dauer 
des Feststellungsverfahrens. 

276 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 19 von 27

www.parlament.gv.at



20 276 der Beilagen 

Gel t end e Fa s s u n g: 

§ 5. Die V.orschüsse sind, sofern im folgenden 
nicht anderes bestimmt ,ist, jeweils ,in der bean­
tragten Höhe bis zu dem im Exekutionstitel 
festgesetzten Unterh~ltsbeitrag zu gewähren. 
Lautet der Exekutionstitel auf den Bruchteil der 
Bezüge des Unterhaltsschuldners aus einem 
Dienst- oder Avbeitsyerhältnis, so hat das Ge­
richt, gegebenenfalls auf Grund der Akten über 
die yorangegangene Exekution auf das Arbeits­
einkommen, festzustellen, welcher Geldbetr,ag der 
Gewährung yon Vorschüss:en zugrunde zu legen 
ist. 

§ 6. (1) Die Vor~chüg,se dürfen monatlich den 
Richtsatz für pensionsberechtigte Halbwaisen 
nach § 293 Ahs. 1 Buchstabe c bb erster Fall 
ASVG, yerYielfacht mit dem jeweiligen Anpas­
sungsfaktor (§ 108 f ASVG), nicht übersteigen. 

(2) In den FäHen des § 4 Z. 2 und 3 sind einem 
IGnd monatlich 

1. bis zur Vollendung des 6. Lebensjahrs em 
Viertel, ' 

2. yom yollendeten 6. bis zum yollend~ten 
14. Lebensjahr die HäLfte und 

3. ab dem yollendeten 14. Lebensjahr drei Vier­
tel des im Abs. 1 festgesetzten Hö,chstbe­
tr,ags, jeweils aufgerundet auf yolle Sch,il­
lingbeträge, zu g,ewähren. 

§ 7. (1) Hat d<liS Gericht begründete Bedenken, 
daß die ,im Exekutionstitel festgesetzte Unter­
haltspflicht nicht oder nicht mehr besteht oder, 
der gesetzlichen Unterhaltspflicht nicht entspre­
chend, zu hoch festg,esetzt ist, ,so hat es die Ge­
währung yon Vorschüssen zu yersagen bezie­
hungsweise nur in ,der Höhe der der gesetzlichen 
Unterhaltspflicht entsprechenden Unterhaltsbei­
träge des Unterhaltsschuldners zu bewilligen; 
dies gilt nicht im Fall des § 4 Z. 3. 

(2) Solange und soweit die Unterhaltspflicht 
des nach dem Exekutionstitel yerpflichteten Un­
terhaltsschuldners besteht, sowie in den Fällen 
des § 4 Z. 2 und 3 kann der Vorschuß nicht des­
halb yersagt we1"den, we~l die Unterhaltspflicht 
eines sonst Unterhaltspflichtigen besteht. 

Entwurf: 

§ 5. Die Vorschüsse sind, sofern im folgenden 
nicht anderes bestimmt ist, jeweils in der be­
antragten Höhe bis zu dem im Exekutionstitel ' 
festgesetzten Unterhaltsbeitrag zu gewähren. 
Ein Fremdwährungsbetrag ist auf Inlandswäh~ 
rung, aufgerundet auf yolle Schillingbeträge, um­
zurechnen; maßgebend ist der Geldkurs an dem 
der Bewilligung yorang'egangenen Werktag. Lau­
tet der Exekutionstitel auf den Bruchteil der 
Bezüge des Unterhaltsschuldners aus einem 
Dienst- oder Arbeitsy,erhältnis, so hat das Ge­
richt, gegebenenfalls auf Grund der Akten über 
die yorangegangene Exekution auf das Arbeits­
einkommen, festzustellen, welcher Geldbetrag 
der Gewährung yon Vorschüssen zugrunde zu 
legen ist. ' 

§ 6. (1) (unyerändert) 

(2) In den Fällen des § 4 Z 2 und 3 sind, 
yorbehaltlich des § 7 Abs. 2, einem Kind monat­
lich 

1. bis zum Ende des yor Vollendung des 6. Le­
bensjahrs liegenden Monats ein Viertel, 

2. ab diesem Zeitpunkt bis zum Ende des yor 
Vollendung des 14. Lebensjahrs liegenden 
Monats die Hälfte und 

3. ab diesem Zeitpunkt drei Viertel des im 
Abs. 1 festgesetzten Höchstbetrags, jeweils 
aufgerundet auf yolle Schillingbeträge, zu 
gewähren. 

§ 7. (1) Das Gericht hat die Vorschüsse ganz 
oder teilweise zu yersagen, soweit 

1. in den Fällen der §§ 3, 4 Z 1 und 4 be­
gründete Bedenken bestehen, daß die im 
Exekutionstitel festgesetzte Unterhaltspflicht 
(noch) besteht oder, der gesetzlichen Unter­
haltspflicht nicht entsprechend, zu hoch fest­
gesetzt ist; 

2. in den Fällen des § 4 Z 2 und 3 das Kind 
,eigene Einkünfte hat oder unter Berück­
sichtigung seiner Lebensyerhältnisse selbst­
erhaltungsfähig ist. 

(2) Werden einem Kind Vorschüsse nach den 
§§ 3 oder 4 Z 1, 2 oder 4 gewährt und wird 
dem Unterhalts schuldner d~e Freiheit im Sinn 
des § 4 Z 3 entzogen, so ist dies kein Grund,' 
die bisher gewährten Vorschüsse zu yersagen; 
in diesen Fällen sind die Vorschüsse so lange in 
der bisherigen Höhe weiter zu leisten, als niCht 
auf Grund eines Antrags nach § 4 Z 3 der § 6 
Abs. 2 anzuwenden ist. 
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Geltende Fassung: 

§ 9. (1) Wer zur Durchsetzung der Unter~ 
haltsansprüche des Kindes tberufen ist, hat dieses 
auch bei Stellung des Antrags auf Gewährung von 
Vorschüssen auf den gesetzlichen Unterhalt und 
in ,dem gerichtJlichen Ver,fahren darrliber zu ver­
tr,eten. 

(2) Soweit die Be~ir~sverwaltungsbehör,de das 
Kind nicht ohnedies als Amtsvormund (§ 16 
]WG;) oder als besonderer Sachwalter (§ 22 ]WG, 
§ 198 Abs. 3 ABGB) vertritt, wil'dsie mit der 
Zustellung des Beschlusses, mit dem Vorschüsse 
gewährt werden, an ,sie von Gesetzes wegen 
besonderer Sachwalter des Kindes zur Durch­
setzung der Unterhailtsansprü.che. 

§ 13. (1) Indem Beschluß, mit dem die Vor­
schüsse bewil1igtwerden, ist 

1.die Höhe des monatlichen V ol1schusses und 
der Zeitraum zu besümmen, für den die 
Vorschüsse gewährt werden, 

2. der Zahlungs empfänger zu bezeichnen, 

3. die AuszahLung der Vorschüsse durch den 
Prlisidenten des Oberlandesgerichts zu ver­
fügen, 

4. dem Unterhaltsschuldner aufzutragen, ab 
Zustellung des Beschlusses an ~hn die Unter­
haltsbeiträge an die Bezirksverwaltungsbe­
hörde zu Z1ahlen, widr,j,genfalls Zahlungen 
nicht ,als ·schuLdbefreiend gdt.en. 

5. der BeZ1ir~sverw,altungsbehörde als gesetz­
lichem Ver1;reter .des Kindes aufzutragen, die 
bevorschußt·en Unterhaltsbeiträg,e einzutrei­
ben und, soweit eingebracht, monatlich dem 
Präsidenten des Obedandesgerichts zu iliber­
weisen, 

6. dem Unt:erhaltsschuldner die Zahlung der 
Pauschalgebühr nach § 24 binnen 14 Tagen 
aufZf\ltragen. 

'(2) Außerdem ist in ,dem Beschluß auf die 
Mitteilungspfliclit nach I§ 21 und ,die Ersatzpflicht 
nach§ 22 hinzuweisen. 

E n t wu r f: 

(3) Vorschüsse dürfen nicht deshalb versagt 
werden, weil die Unterhaltspflicht eines sonst 
Unterhaltspflichtigen besteht. 

§ 9. (1) (unverändert) 

(2) (unverändert) 

(3) Die Einstellung der Vorschüsse ist kein 
Grund zur Beendigung der Sachwalterschaft nach 
Abs. 2. Im Fall der Vorschußgewährung bloß 
nach § 4 Z2 oder 3\ ist die Bezirksverwaltungs­
behörde als besonderer Sachwalter zu entheben, 
wenn sie zur Durchsetzung des Unterhalts an­
spruchs des Kindes nach der Lage des Falles 
nichts beizutragen vermag. 

§ 13. (1) (unverändert) 

1. (unv,erändert) 

2. (unverändert) 

3. (unverändert) 

4. dem Unterhalts schuldner aufzutragen, die 
der gesetzlichen Regelung der Rüd>.zahlung 
der Vorschüsse entsprechenden Zahlungen 
zu leisten, 

5. der Bezirksverwaltungsbehörde als gesetz­
lichem Vertreter des Kindes, ausgenommen 
in den Fällen der Vorschußg,ewährung nach 
§ 4 Z 2 oder 3, aufzutragen, die bevor­
schußten Unterhaltsbeiträge einzutreiben 
und, soweit eingebracht, monatlich dem Prä­
sidenten des Oberlandesgerichts zu überwei­
sen, 

6. (unverändert) 

(2) (unverändert) 
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Geltende Fassung: 

§ 14. Der Beschluß, mit dem die Vorschüsse 
bewilligt werden, ist 

1. zuzustellen 
a) dem Kind (§ 9 Abs. 1), 

b) der Bezirksvetwaltungsbehörde, soweit 
sie ,das :KJind nicht ohnedies v,ertritt, und 

c) dem Unterhaltsschuldner; 

2. mitzuteilen 

,a) dem Präsidenten des Oberlandesgerichts, 
b) dem Zahlungsempfäng'er. 

§ 15. (1) Der Beschluß, mit dem über die Ge­
währung der Vors,chüss,e entschieden wird', kann 
von den Beteiligten nur mit Rekurs angefochten 
werden. Der Rekurs kann nicht auf Umstände 
gestützt werden, die 'den Grund oder die Höhe 
,des Unterhaltsanspruchs des Kindes betreffen, es 
sei denn, daß solche Umstände Tatbestandsmerk­
ma1edes § 4 Z. 2 oder 3 oder des § 7 Abs. 1 sind. 

(2) Der Rekurs an den Obersten Gerichtshof 
ist unzulässig. 

§ 16. Der Beschluß, mit dem daß Gericht 
Vorschüsse bew~mgt, ,ist sogleich zu voUziehen. 
Wird gegen ,den BewiUigungsbe.s,chluß Rekurs er­
hoben, so hat ,das Erstgericht, wenn es die vor­
getragenen Binwendungen für beachtlich hält, 
unverzüglich anzuordnen, daß mit dem Vollzug 
bis zum Eintr,itt der Rechtskraft des Bewilli­
gungsbeschlusses innegehalten wird. 

§ 17. (1) Der Prä;;i,dentdes Obernandesger,ichts 
hat auf Grund des Bewilligungsbeschlusses, soweit 
nicht nach § 16 zweiter Satz mit dem Vollzug 
innezuhalten ist, die Vorschüsse jeweils am Ersten 
eines jeden Monats im voraus auszuzahlen .. 

(2) Die Vorschüsse sind demjenigen auszuzah­
len, der das K,ind pflegt und erzieht, sofern der 
ge.setzLiche Vertreter zum Wohl des Kindes 
nicht anderes beantragt. 

Entwurf: 

§ 14. Der Beschluß, mit dem die Vorschüsse 
bewilligt werden, ist dem Kind (§ 9 Abs. 1), der 
Bezirksverwaltungsbehörde, soweit sie das Kind 
nicht ohnedies vertritt, dem Unterhaltsschuldner, 
dem Präsidenten des Oberlandesgerichts und 
dem Zahlungsempfänger zuzustellen. 

§ 15. (1) Beschlüsse im Verfahren über die 
Gewährung von Vorschüssen können von den 
Beteiligten nur mit Rekurs angefochten werden. 
Der Bund übt sein Rekursrecht durch den Prä­
sidenten des Oberlandesgerichts aus. 

(2) Der Rekurs kann nicht auf Umstände ge­
stützt werden, die den Grund oder die Höhe 
des Unterhaltsanspruchs des Kindes betreffen, 
es sei denn, daß solche Umstände Tatbestands­
merkmale des § 4 Z 2 oder 3 oder des § 7 
Abs. 1 sind. 

(3) Der Rekurs an den Obersten Geric..htshof 
ist unzulässig. 

§ 16. (1) Der Beschluß, mit dem das Gericht 
die Vorschüsse bewilligt, ist sogleich zu vollzie­
hen. 

(2) Wird gegen den Bewilligungsbeschluß Re­
kurs erhoben, so hat das Erstgericht oder das 
Rekursg,ericht, soweit es die vorgetragenen Ein­
wendungen für beachtlich hält, unverzüglich an­
zuordnen, daß mit dem Vollzug bis zum Ein­
tritt der Rechtskraft des Beschlusses innegehalten 
wird. Gegen diese Anordnung ist ein Rechts­
mittel unzulässig. . 

(3) Das die Innehaltung anordnende Gericht 
hat hievon umgehend den Präsidenten des Ober­
landesgerichts zu verständigen. Gleiches gilt, 
wenn das Rekursgericht den Antrag auf Vor­
schußgewährung abweist. 

§ 17. (1) Der Präsident des Oberlandesgerichts 
hat auf Grund des Bewilligungsbeschlusses die 
Vorschüss'e jeweils am Ersten eines jeden Monats 
im voraus auszuzahlen. 

(2) (unverändert) 
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Gel t end e Fa s s u n g: 

§ 19. (1) Wird der Unterhainsbeitrag herab­
gesetzt oder tritt der Fall des ,§ 7 Abs. 1 ein, 
ohne daß es zur gän:zJlichen Versagung der Vor­
schüsse käme, so hat das Gericht auf Antrag 
ein,es Beteiligten oder von Amts wegen die Vor­
schüsse ,entsprechend herabzusetzen. Die Herab­
setzung ist, gegebenenfalls rückwirkend, mit dem 
Zeitpunkt anzuordnen, mit dem der Unterhalts­
beitra,g herahgesetzt worden, sonst mit dem 
Zeitpunkt, mit dem der Hembsetzungsgrund 
nach § 7 Abs. 1 eingetrenen ist; demnach zu Un­
recht ;lJUSJgezaihlte Beträge sind unter Berücksich­
tigung der Bedürfnisse des Kindes von künftig 
fälligen Vorschüssen, soweit notwendig in Teil­
beträgen, ,auf Beschluß des Geri.chtes einzubehal­
t,en. 

(2) Wi1"d der Unterhaltsbeitrag ,erhöht, so hat 
das Gericht auf Antrag die Vorschüsse entspre­
chend zu erhöhen. Die Erhöhung ist frühestens 
mit Beginn des Monats anzuordnen, ,in dem sie 
beantragt worden ist. 

§ 20. (1) Die Vorschüsse sind einzustellen 

1. auf AntJrag des Kindes {§ 9 Abs. 1), 

2. auf Antrag des Unterhaltsschuldners, wenn 
er nachweist, daß ,er aUe fällig,en Unterhahs­
beitr;igegezahlt UM den Unterhalts­
beitraig für die kommenden zwei Monate 
entweder ,gleichfaUs gezahlt oder zugunsten 
des Kindes ger,ichdich erlegt hat (§ 1425 
ABGB), 

3. auf Antrag eines sonst Unterhaltspflichtigen, 
wenn er nachweist, daß er ,die Unt'erhalts­
beiträg,e des UnterhalnsschuJdners regelmäßig 
vollleistet, oder 

4. auf Antrag oder von Amts wegen, wenn 
a)eine der Voraussetzungen der Gewäh­

rung der Vorschüsse, ausgenommen die 
des§ 3 Z.2, weg,f;illt oder 

h) nach § 7 Abs. 1 die ,Vorschüsse zur 
Gänze zu v,ersagen sind. 

(2) Die Einstellung ist, gegebenenfalls rück­
w,irkend, mit Ablauf des Monats anzuordnen, m 
dem der Einstellungsgrund Clingetreten list.' 

§ 23. über den Ersatz zu Unrecht gewährter 
Vorschüsse hat das Vormundschafts- oder Pfleg­
schaftsgericht auf Antrag des Prä'S~denten des 
Oberlandesgerichts ,im Verfahren außer Streit­
sachen zu entscheiden, soweit nicht die Voraus-

Entwurf: 

§ 19. (1) Wird der Unterhaltsbeitrag herab­
gesetzt oder tritt ein Fall des § 7 Abs. 1 ein, 
ohne daß 'es zur gänzlichen Versagung der Vor­
schüsse käme, so hat das Gericht auf Antrag 
oder von Amts wegen die Vorschüsse entspre­
chend herabzusetzen. Die Herabsetzung ist, gege­
benenfalls rückwirkend, mit dem auf den Ein­
tritt des Herabsetzungsgrundes folgenden Mo­
natsersten anzuordnen; zugleich hat das Gericht 
unter Berücksichtigung' da Bedürfnisse des Kin­
des die Einbehaltung zu Unrecht ausgezahlter 
Beträge, soweit notwendig in Teilbeträgen, von 
künftig fällig werdenden Vorschüssen anzuord­
nen. 

(2) Wird der Unterhaltsbeitrag erhöht, so hat 
das Gericht von Amts wegen oder, auf Antrag 
die Vorschüsse bis zum Ende des im zuletzt 
gefaßten Beschluß über die Gewährung oder Wei­
terge;'ährung bestimmten Zeitraums zu erhöhen; 
die Erhöhung ist mit dem auf das Wirksamwer­
den der Unterhaltserhöhung folgenden Monats­
ersten, fällt die Erhöhung auf einen Monats­
ersten, mit diesem anzuordnen. 

(3) Für die Innehaltung gilt der § 16 sinn­
gemäß. 

§ 20. (1) (unverändert) 

1. (unverändert) 

2. (unverändert) 

3. (unverändert) 

4. (unv,erändert) 

(2) Die Einstel1u~g ist, gegebenellf,alls rück­
wirkend, mit AJblauf des Monats anzuotidnen, 
in dem der Eirustel1uDJgSJgrund eingetreten ist. Für 
die Innehaltung gilt der § 16 sinngemäß. 

§ 23. Werden ,die Unterhaltsvorschüsse hemlb­
gesetzt oder eingestellt, keine Beträge nach §, 19 
Abs. 1 lete:ter Halbsatz einbehalten uilid erg.i:bt 
sich aus der AktenIage, daß ein Anspruch auf Er­
s,atz zu Unrecht gewährter Vorschüsse nicht be-
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Gel t ende Fa s s u p. g: 

setzungen für ,die Verweisung auf den Rechtsweg 
nach § 2 Albs. 2 Z. 7 des Ge&etzes über das ge­
richtliche Verfahren ~n Rechosangelegenheiten 
außer Streitsachen gegeben ,sind. 

§ 24. Für das Verfahren über jeden Antr.ag 
auf Gewährung, Weitergewährung oder Erhö­
hung von Vorschüssen hat der Unterhaltsschuld­
ner, falls ,dem Antrag rechtskräftig stattgegeben 
wird, eine Pauschalgebühr in der Höhe der 
Hälfte des gewährten monatlichen Vorschußbe­
trags zu entrichten. Im übr,igen seind die Beteilig­
ten des Verfahrens auf Gewährung, Weitergewäh­
rung, Änderung oder Einstellung von Vors.chüs­
sen von der Pflicht zur Entrichtung von Gehüh­
ren und Kosten befr.eit. 

§ 26. Das Kind trifft insoweit eine Pflicht zur 
Rückzahlung der Vorschüsse, als diese Beträge 
vom Unterhalts schuldner hereingebracht . werden. 

§ 27. (1) Der UnterhaltsschuJ,dner hat die nach 
!der Zustellung des Beschlusses an ~hn fällig wer­
denden Unterh3l1tslbeiträge an die Bezirbver­
waloungslbehörde zu el1bringen; sonst gele1stete 
Zlahlungen :befreien nicht von seiner SchuH 

(2) Die Pflicht des Unterhaltsschuldners zur 
Leistung der Unterhaltsbeiträge verjährt insoweit 
nicht, als auf seie Vorschü&se gewährt worden ~ind. 

Entwurf: 

steht, so ist id1es von Amts wegen ·]m Beschluß 
über die Her'3Ibsetzurug oder Einstellung der Vor­
schüsse auszusprechen. Sonst hat,unahhäng~g 
vom Aher Ides Kindes, das Vormundschafts- oder 
Pflegschaftsgericht iiberden Ersatz zu Unrecht 
ge.wäJhrter VorschlÜ~e alUlf Antrag des Präs~den­
ten Ides Oberlandesgerichts im Verf,ahun außer 
Streit&achen zu entscheiden. 

§ 24. Für ·das Verfahren über die Gewährung, 
Weit'ergewährung .oder Erhöhung von Vorschüs­
sen hat der Unterhaltssch.uldnereine Pauschal­
geblÜhr in der Höhe der Hälfte des rechtskräftLg 
gewährten (weitergewährten) monatlichen Vor­
schußbetrages zu entrichten; im F,alI der rechts­
kräJftügen Erhöhung der Vorschüsse beträgt die 
Pauschalgebühr ,die Hälfte des monatlichen Er­
höhungsbetralgs. Im übrigen sind die Beteiligten 
des V,er,f:ahrens ,wf Gewährung, Weitel'lgewäh­
rung, Änderung oder Einstellung von Vorschüs­
sen von der Pflicht zur Entrichoung von Gebüh­
ren und Kosten befreit. 

§ 26. (1) Vorschüsse nach ,den §§ 3 und 4 
Z 1 und 4 hat das Kind insoweit zurückzuzahlen, 
3Ils diese Beträge vom Untel'lhahsschuldner her­
eingebmcht werden . 

.(2) Der Unterthaltsschuldner hat ah Zustellung 
des BeschLusses an ihn die Unt'el1haltsbeiträge an 
die Sezirksverw,a:lturug,sbehörde zu zahlen. 

(3) Die Pflicht ,des Unterh.altsschuLdners zur 
Leistung der Unterhaltsbeiträge verjährt insoweit 
nicht, als auf sie Vorschüsse !gewährt worden sind. 

§ 27. (1) Aus ,den hereingebrachten Unterhalts­
beiträgen hat Idie Bez:irksverwaltung9behörde zu­
nächst die Forderung des Kindes auf laufende 
UnterhalMbeiträge, soweit auf sie keine Vor­
schüsse gewährt werden, sodann die Forderung 
des Bundes lauf Rückzahlung der Vorsch'üsse und 
sch:ließhlch ,die FOl1derung des Kindes auf rück­
ständige Unterhaltstbeiträge zu befriedigen. 

(2) Die Bezil1ksverwaloung~behöl1de hat die von 
ihr hereirugebrachten Unterhalts/beiträge, soweit 
aus ihnen ,die Forderung des Bundes auf Rück­
zahlung der Vor,schüsse zu befriedigen ist, 
moruatLich dem Präsidenten des Oberlandesge­
richts samt ,einer den Unterhaltsschuldner betrcl­
fenden Aufstellurug zu ,ülberweisen. Sind d.ie ge­
währten Vorschüsse zur Gänze zurückgezahlt 
oder ist die Igt!setzliche Vertreoung ,der BezirI~s­
vePWIaJturug~behör:de beendet, so hat ,diese eine 
Schl,ußabr.echnung zu verfassen und dem Prä­
sidenten des ObedandeSigerichtszlU übers,enden .. 

(3) Nimmt der Präsroent des Oberlandesge­
richts wahr, daß die 'Be~irksverw,a.Jtungsbehörde 
ihre Pflicht zur Einbringung ,der bevor·schußten 
Unterhatltsibeiträge ungenügend etfüllt, so hat er 
das Vormundschafts- oder Pflegschaftsgericht zu 
b eDiachr,ich tigen. 
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Gel t end e Fa s s u n g: 

§ 29. (1) Die Bezirksv,erwaltungsbehörd'e hat 
die von ,ihr hereingebrachten Unterhaltsbeiträge, 
soweit auf ,sie Vorschüsse gewährt worden sind, 
monatIich dem Präsidenten des Obe1'l1andesge­
richts samt einer ,den Unterhaltsschu1dner be­
treffenden Aufstellung zu überweisen. 

(2) Bei der Beendigung ,der gesetzlichen Ver­
tretung hat die Bezirksverwaltungsbehörde eine 
Schlußab1'lechnung zu verfassen und dem Präsi­
denten des Obedandesgerichtszu übersenden. 

(3) Nimmt der Präsident des Oberlandesge­
richts Wla:hr, dlaß die Bezirksverwaltungsbehörde 
ihre Pflicht Zur Einbringung ,der bevorschußt'en 
Unterhaltsbeiträge ungenügend erfüllt, so hat 
er das Vormundschafts- oder Pflegschaftsger~cht 
zu benachl'lichtigen. 

§ 31. (1) Soweit der Unterhaltsschuldner nach 
übergang der Unterhalttsfordel'ung auf den Bund 
keine schuldbefreienden Zahlungen (§ 30) leistet, 
hat der Präsident des Oberlandesgerichts die For­
derung zwangsweise her,einzubringen. 

(2) Der Bund tritt von GesetlZ,es wegen mit 
dem im § 30 genannten Zeitpunkt bis zur Höhe 
der gewährten V01"schüsse Ln laufende Exeku­
oionsverfahren des Kindes gegen den Unterhalts­
schuldner sowie ,in einen allenfalls anhängigen 

En twur f: 

§ 28. (1) Vorschüsse nach § 4 Z 2 hat der 
Unterha:ltsschu1dn'er u.t1mittelihar dem Bund zu 
Ha11den des Präsidenten des Oberlandesgerichts 
zurück'Zuzahlen, soweit er nicht nachweist, daß 
er nach ,seinen Lebensverhältnissen außerstande 
gewesen ist, dem Kind Unterhaltsibeiträge bis 
zur Höhe der jeweils gew~hrten Vorschüsse zu 
leisten. 

,(2) Der Beschluß über die Gewährung der 
Vorschüsse nach § 4 Z 2 gilt zusammen mit einer 
Aufstellung des Präsidenten des Ober1lanidesge­
l'Iichtsüber die aushaftenden Verbindlichkeiten 
als ,Exelkutionstitel. Ein für den Zeit1'laum der 
Vorschußgewährung allenh1ls bestehender Exe­
kutionstitel auf Leistul1!g ,des Unoerhalts erlischt 
insoweit. 

(3) Einw,endungen gegen die Rück~ahlungs­
pflicht hat ,der Unterhaltsschu1dner, unabhängig 
vom Alter des KJindes, beim Vormundschafts­
oder Pfle~schafnsgericht geltend zu machen. Die­
ses entscheidet im VertaJhren außer Streitsachen. 
Die Geltendmachung solcher Binwendungen gilt -
als Grund für die Aufschiebung einer Exekution. 

§ 29. (1) Vorschüsse nach § 4 Z3 hat der 
Unterhaltsschuldner unmittelbar dem Bund zu 
Hanlden ,des Präs,identen des Oberlandesgerichts 
zurückzuzahlen, soweit dies nach den Einkom­
mens- und Vermögensverhältnissen des U nter­
haltsschuldners unter Berocksichtigung seiner 
SongepHichten und unter Beachtung der Zwecke 
des Strafvollzugs (§ 20 Abs. 1 StVG) aus Grün­
den der Billig,keit geboten scheint und seine 
wirtschaftliche Fähigkeit zur Schaden~gutmachulfi~ 
nicht 'beeinträchtigt. 

(2) über die Pflicht zur RtÜckz3Ihlung entj 

scheidet, unabhängig vom ,Alter des Kindes, ,das 
Vonmund:schafts- oder Pflegsch'aftsgeI'icht auf An­
tt,ag des Präsidenten des Oberlandeslgerichts im 
VemahI'en außer Streitsachen. 

(3) (unverändert) 

§ 31. (1) Soweit der Unterhalts schuldner keine 
schuldJbefreienden Zahlungen leistet, hat der 
Präsident des Oberlandesgerichts die Forderung 
Zlw,angsweise hereinzulb6ngen. 

(2) Der Bund tI'itt von Gesetzes wegen mit 
Beendügung der gesetzlichen Vertretung durch ,die 
BezirksveI'waltungsbehöl'de bis zur Höhe der ge­
währten Vorschiüsse in 'anhängige Exekutions-, 
Konkurs- oder Ausgleichsverf,ahren gegen' den 
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Gel t e n.d e Fa s s u n g: 

Rechtsstreit gegen den Drittschuldner amtelle 
des Kindes ein. Führen sowohl der Bund als a,uch 
das Kind, dieses wegen einer nicht auf den Bund 
übergegangenen Unterhailosfonderung, auf den­
selben Gegenstand Exekuuion, so geht die For­
derung des Kindes auf laufende Unterhaltsbei­
tr;ige der auf den Bund übergegangenen Forde­
rung, diese ihrerseits ·der Forderung des Kindes 
auf Unterhaltsrückstände im Rang vor. 

(3) Der Präsident des Oberlandesgerichts kann 
die Finanzprokuratur ,ensuchen, den Bund in 
gerichtlichen Verfahren z,u vertreten. 

§ 33. (1) Gefährdet die Einbr:ingung rückstän­
diger Unterhaltsbeiträ.ge durch den Bund die 
wirtschaftliche Fähigkeit ,des Unterhaltss.chuld­
ners, die Unterhaltslbeitdg.e an 'den Bund oder 
künftig unmittelbar an ,das Kind zu ,leisten; so 
kann mit dem Unterhalosschuldner die Erfül­
lung der auf den Bund übergegangenen Unter­
haltsfoI1derungen :in Teilzahlungen unter Vorbe­
halt des Rechtes vereinbart werden, im Fall des 
Ausbleibens einer Teilzahlung die sofortige Ent­
r,ichuung aller noch .aushaftenden Tei:lzahlungen 
zu fordern (Termunsverlust). Reicht dies nicht 
aus, so kann die Erfüllung der auf den Bund 
übergegangenen Unterha:1tsforderungen längstens 
bis zu fünf Jahren gestundet werden. Als letztes 
Mittel der Abhilfe kann mit Zustimmung des 
Bundesministers für Finanzen auf die Forderung 
ganz oder teilweise verzichtet werden. 

(2) DerUnterhaltss.chu1dner hat keinen Rechts­
anspruch auf Zahlungserleichterungen nach 
Abs.l. 

Rechtspflegergesetz 

§ 16. (1) Der Wirkungskreis in Vormund­
schafts- und Pflegschaftssachen umfaßt mit den 
sich aus Abs. 2engebenden Einschränkungen: 

E n t w u r f: 

UnterhaltsschuI.dner sOW1ie in einen rul1enfa1ls an­
hängigen Rechtsstreit gegen' den Drittschu1.dner 
ansteHe des Kindes ein. 

(3) Führen sowohl der Bund als auch da~ 
Kind, dieses wegen erner .nicht auf den Bund 
Ülbergeglalligenen Unterhalts:forderung, a,uf den­
selben Gegenstand Exekution, so gehen die For­
derung des Kindes auf laufende Unterhaltsbei­
träge den Fonderungen ;des B'un,des, diese ihrer­
seits der Forderung des Kindes auf Untel1hahs­
rückställlde iim R,ang v·or. 

:( 4) Der Präsildent des Oberlandesgerichts k<ann 
die Finanzprokuratur ersuchen, den Bund in g,e­
richulichen Verf'ahren zu vertreten. 

§ 31 a. Mit dem Tod des Unterlhaltsschuldners 
geht dessen Pflicht z:ur Leisuung der Untel'halts­
beiträge, auf die Vorschüss'e gewährt worden sillld, 
sowie zur Rückzahlung der Vorschüsse an den 
Bund bis zum Wert der Verlassenschaft auf di~ 
Erben über. Dies,e Pflicht steht jedoch der zur 
Leistung des Unteflhalts nach § 142 ABGB im 
R'ang nach. 

§ 33. (1) Beeinträcht~gt die Durch·setzung des 
An!lpruchs des Bundes an den UnterhaItsschuld­
ner dessen wirtschaftliche Fähigkeit, die Unter­
haltsbeiträge an ,den Bund <>der kIünft~g unmit­
te~bar an das Kind z,u leisten, so kann mit dem 
UnterhaltsschuLdner die ErJüJ,Jung seiner Zah­
lungspfI,icht in Teilbeträgen unter Vonbehalt des 
Rechtes vereinbart weI1den, im Fall des Ausblei­
bens einer Teilzahlung die slOf.ortr~g,e Entrichtung 
aller noch aushaftender Tewzahlungen ZiU fOlldern 
(Terminsverlust). Reicht dies nicht aus, so kann 
die Er.fül'lung der auf Iden Bund Ülbergeg,angenen 
Untel'hahs,f'ÜliderunJg1en läI1!gstens bis .zu fünf Jah­
ren gestundet wel1den. AIs letztes Mittel der Ah­
hilfe kann mit Zustimmung des Bundesmini­
sters für Finanzen aJuf rdie Forderung ~anz oder 
teilweise velizichtet werden. 

(2) (unveränrdert) 

Rechtspflegergesetz 

§ 16. (1) Der Wirkung.skreis in VOI1mund­
schafts- und Pflegschaftssachen ,umfaßt mit den 
sidl aus Albs. 2 ergebenden Einschränkungen: 
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Gel t end e Fa s s u n g: 

11. die Entscheidungen in den Angelegenheiten 
der Gewährung, Weitergewährung, Anderung 
und Einstellung von Vorschüssen auf den gesetz­
lichen Unterhalt mit Ausnahme der Entschei­
dung über den Ersatz zu Unrecht gewährter 
Vorschüsse. 

Entwurf: 

11. Die Entscheidungen ,in ,den Angelegenhei­
ten des Unterhaltsvorschusses mit AUSinahme der 
Entscheidungen Ülber den Ersatz ZJU Unrecht ge­
währter Unterhaltsv,orschüsse auf Antrag des 
Präsidenten des OberLan'desgeJ:'1ichts (§ 23 zweiter 
Satz Uriterhalts,vorschußgesetz) und über die un­
mittelbare Rückz'ahlungsljJflicht ,an den Bund 
(§ 28 Abs. 3 und § 29 Ahs. 2 Unterhalts'Vor­
schußgeseoz). 
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